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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

wer  eine  Immobilie  zum Zwecke  der  Vermietung  kauft,  muss  den  Ge-

samtkaufpreis  auf  Gebäude  sowie  Grund  und  Boden  aufteilen.  Der

Grund: Nur die Anschaffungskosten des Gebäudes können über die Ab-

schreibung steuermindernd berücksichtigt werden.

Es ist daher kein Wunder, dass über den jeweiligen Aufteilungsmaßstab

permanent  Streitigkeiten  mit  der  Finanzverwaltung  entstehen,  die  na-

turgemäß einen hohen Grund- und Bodenanteil annehmen möchte, da

insoweit keine Steuerminderung bei den Vermietungseinkünften resul-

tiert.

Am  besten  begegnet  man  der  Finanzverwaltung  an  dieser  Stelle  nach

wie vor mit einer ausdrücklichen Aufteilung des Gesamtkaufpreises im

Notarvertrag.  Ist  dieser  nämlich  zumindest  nicht  augenscheinlich

falsch, hat der Bundesfinanzhof schon vor geraumer Zeit entschieden,

dass dieser Aufteilung zu folgen ist.

Hatte  man hingegen nur  einen Gesamtkaufpreis  im Notarvertrag  aus-

gewiesen,  wollte  die  Finanzverwaltung  bisher  eine  Aufteilung  anhand

des  eigenen  Excel-Tools  vornehmen.  Dieses  gelangt  insbesondere  in

Ballungsräumen jedoch zu aberwitzigen Ergebnissen und hat nicht sel-

ten einen Grund- und Bodenanteil von 75% und mehr angegeben. Da-

mit ist nun Schluss, wie der BFH in seiner Entscheidung vom 21.7.2020

(Az:  IX R 26/19) entschieden hat.  Selbst eine vertragliche Kaufpreisauf-

teilung,  die  die  realen  Wertverhältnisse  in  grundsätzlicher  Weise  ver-

fehlt und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint, darf danach nicht durch

die  unter  Verwendung  der  Arbeitshilfe  des  BMF  ermittelte  Aufteilung

ersetzt werden.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Stefan Meinertz  Steuerberater

info@stb-meinertz.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.4.

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die  dreitägige  Zahlungsschonfrist  endet  am  15.4.  für  den  Eingang  der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge April 2021

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens  am  drittletzten  Bankenarbeitstag  eines  Monats  fällig.  Für  April  er-
gibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.4.2021.

Corona-Krise: Finanzämter stundeten 22,5 Milliarden
Euro Steuern

Die Finanzämter in Deutschland haben Unternehmen im Jahr 2020 auf-
grund  der  Corona-Krise  insgesamt  22,47  Milliarden  Euro  Steuern  ge-
stundet.  Das ergibt  sich aus der  Antwort  der  Bundesregierung (BT-Drs.
19/26816) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/26451).

Es  sei  kein  Liquiditätsengpass  durch  eine  kumulierte  Verlagerung  der
Fälligkeit dieser Stundungen zu befürchten. Nach Einschätzung der Bun-
desregierung sei der überwiegende Teil bereits getilgt worden. Das Volu-
men  der  bis  Ende  2020  noch  nicht  getilgten  Stundungen  schätzt  die
Bundesregierung auf 4,36 Milliarden Euro.

Die  Fragesteller  hatten  in  ihrer  Vorbemerkung  die  Befürchtung  formu-
liert,  die Stundungs-Maßnahme berge die Gefahr,  dass sich Liquiditäts-
engpässe und Insolvenzen lediglich zeitlich verlagerten.

Deutscher Bundestag, PM vom 01.03.2021

Temporäre Mehrwertsteuer-Senkung: Bewirkte
Konsumanstieg

Die Bundesregierung sieht  die  volkswirtschaftlichen Effekte der  tempo-
rären Absenkung der Umsatzsteuersätze im Jahr 2020 positiv. Dies geht
aus ihrer Antwort (BT-Drs. 19/26842) auf eine Kleine Anfrage der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs. 19/26445) hervor.

Erste Studien deuteten darauf hin, dass durch die temporäre Mehrwert-
steuer-Senkung ein  Anstieg  des  Konsums erreicht  wurde,  so  die  Regie-
rung.  So hätten Supermärkte die  Senkung fast  vollständig an ihre Kun-
den weitergegeben und die Preise um durchschnittlich zwei Prozent ge-
senkt.  Da  die  Teuerungsrate  des  Verbraucherpreisindex  in  der  zweiten
Jahreshälfte 2020 insgesamt deutlich unter dem Vorjahresniveau lag, be-
deute dies bei gleichem Einkommen einen Kaufkraftgewinn für die Ver-
braucher.

Laut  einer  vom  Bundesfinanzminister  in  Auftrag  gegebenen  wissen-
schaftlichen Kurzexpertise des ifo Instituts München habe die temporä-
re Senkung der Umsatzsteuersätze eine positive Wirkung auf die Vertei-
lung  der  Konsummöglichkeiten  der  Haushalte  gehabt.  Alleinstehende,
Alleinerziehende und Haushalte mit keinem oder einem Kind mit niedri-
gem  Einkommen  hätten  relativ  gesehen  ihre  Konsumausgaben  am
stärksten ausgeweitet und entsprechend am meisten profitiert.

Zudem gehe die Bundesregierung davon aus, dass auch die temporäre
Erweiterung  des  Verlustrücktrags  zur  Verbesserung  der  Liquidität  von
krisenbetroffenen  Unternehmen  beigetragen  hat.  Allein  die  Anpassung
von  Vorauszahlungen  aufgrund  eines  vorläufig  erwarteten  Verlustrück-
trags für 2020 wurde im Umfang von 3,15 Milliarden Euro angenommen,
schreibt die Bundesregierung.

Deutscher Bundestag, PM vom 01.03.2021
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Textbausteine allein genügen nicht: 146 starke
Berufungsbegründung unzureichend

Eine  Berufungsbegründungsschrift,  die  sich  weitgehend  aus  Textbau-
steinen  sowie  Urteilsversatzstücken  zusammensetzt  und  auf  das  ange-
griffene erstinstanzliche Urteil - wenn überhaupt - nur "sporadisch" ein-
geht, genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.  Die Berufung kann
dann  als  unzulässig  verworfen  werden.  Dies  gilt  selbst  dann,  wenn  sie
146  Seiten  fasst,  wie  ein  Beschluss  des  Oberlandesgerichts  (OLG)  Köln
zeigt.

Die Klägerin hatte im Zusammenhang mit dem "Dieselskandal" Herstel-
ler  und  Verkäufer  des  Fahrzeugs  auf  Rückabwicklung  des  Kaufvertrags
und Schadenersatz in Anspruch genommen. Das Landgericht Köln hatte
die Klage wegen Bedenken an der Substantiierung abgewiesen. Darauf-
hin hat die Klägerin Berufung eingelegt.

Das  OLG  hat  die  Berufung  als  unzulässig  verworfen.  Die  Berufungsbe-
gründung  erfülle  die  gesetzlichen  Anforderungen  nicht.  Diese  ergäben
sich  aus  §  520  Zivilprozessordnung (ZPO).  Danach müsse  deutlich  wer-
den,  inwieweit  das  Urteil  angefochten  wird  und  welche  Abänderungen
beantragt  werden (§  520 Absatz 3 S.  2  Nr.  1  ZPO).  Es  müssten die Um-
stände bezeichnet werden, aus denen sich die Rechtsverletzung und de-
ren  Erheblichkeit  für  die  angefochtene  Entscheidung  ergeben  (Nr.  2).
Weiter  müssten  konkrete  Anhaltspunkte,  die  Zweifel  an  der  Richtigkeit
oder  Vollständigkeit  der  erstinstanzlichen  Tatsachenfeststellungen  be-
gründen,  benannt  werden  (Nr.  3).  Schließlich  müssten  neue  Angriffs-
und  Verteidigungsmittel  sowie  die  Tatsachen,  aufgrund  derer  sie  zuzu-
lassen sind, bezeichnet werden (Nr. 4).

Trotz  des  Umfangs  von  146  Seiten  sei  die  Berufungsbegründung  nicht
ausreichend.  Um  den  gesetzlichen  Anforderungen  gerecht  zu  werden,
müsse  eine  solche  nämlich  auf  den  konkreten  Streitfall  zugeschnitten
sein.  Diese  Anforderung  sei  nicht  erfüllt.  Vielmehr  ähnele  die  Darstel-
lung  teilweise  einem  allgemeinen  Rechtsgutachten  zur  Dieselkrise  mit
umfassend  Ausführungen  zur  "Historie",  wohingegen  die  im  vorliegen-
den Fall primär zu prüfenden Fragen ausgeblendet worden seien.

In  der  Berufungsbegründung  fehle  jeder  Einzelfallbezug  und  jede  Aus-
einandersetzung  mit  dem  erstinstanzlichen  Urteil.  Der  Schriftsatz  ver-
wende  die  geschlechtsneutrale  Formulierung  "die  Klagepartei"  und  sei
ersichtlich so aufgebaut, dass er pauschal zur Begründung jedweder ge-
gen  einen  Hersteller  von  Dieselfahrzeugen  gerichteten  Klage  genutzt
werden  könne.  Die  konkreten  Formulierungen  ließen  sogar  erkennen,
dass  viele  Textbausteine  schon  im  Ansatz  nicht  für  eine  Berufungsbe-
gründung, sondern für eine erstinstanzliche Klage gedacht gewesen sei-
en.  Die  Schreibvorlage  habe  offenbar  sowohl  Euro  5-  als  auch  Euro  6-
Fahrzeuge  verschiedener  Motorentypen  abdecken  sollen.  Dem  Gericht
seien in dem Schriftsatz teilweise alternativ zu lesende Auswahlbegrün-
dungen vorgegeben worden, ohne dass man sich die Mühe gemacht ha-
be, sich in den Textbausteinen zumindest am Ende fallbezogen festzule-
gen.  So  sei  beispielsweise  unter  Beweisantritt  ausgeführt  worden,  bei
dem Fahrzeug sei "kein/ein" Ad-Blue-Tank verbaut.

Dem OLG seien damit nur in sich geschlossene Textbausteine vorgetra-
gen worden, aus denen er sich das Gebotene selbst hätte heraussuchen
müssen.  Wie  wenig  Mühe man sich  gemacht  habe,  zeige  auch,  dass  in
der Berufungsbegründung der Umfang der Anfechtung des erstinstanz-
lichen Urteils  ("über den bereits  zugesprochenen Umfang hinaus"),  das
Datum des angefochtenen Urteils und der Kaufpreis des Fahrzeugs un-
richtig  wiedergegeben  worden  seien.  Insgesamt  habe  sich  die  Beru-
fungsbegründung  mit  dem  Urteil  des  offenbar  als  "Durchlaufstation"
empfundenen  Landgerichts  im  Einzelnen  gar  nicht  auseinandersetzt,
sondern darauf gesetzt, dass das Berufungsgericht sich aus den mannig-
fachen  Textbausteinen  und  dem  Sachvortrag  nach  dem  Gießkannen-
prinzip selbst das Passende "heraussuchen" werde. Auch wenn man kei-
ne überzogen strengen Anforderungen an die  inhaltlichen Anforderun-
gen  an  eine  Berufungsbegründung  stellen  wolle,  genüge  ein  solcher
Schriftsatz  den  gesetzlichen  Anforderungen  nicht,  unterstreicht  das
OLG.

Oberlandesgericht Köln, Beschluss vom 18.08.2020, 15 U 171/19
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Unternehmer

Umsatzsteuer auf Sachspenden: Sonderregelung für
coronagebeutelte Einzelhändler

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in Anbetracht der Corona-Krise
eine  Sonderregelung  für  die  umsatzsteuerrechtliche  Beurteilung  von
Sachspenden  getroffen,  die  coronagebeutelte  Einzelhändler  an  steuer-
begünstigte Organisationen geleistet haben.

Das BMF-Schreiben zur  umsatzsteuerlichen Behandlung von Sachspen-
den vom 18.03.2021 (III C 2 - S 7109/19/10002 :001) schöpfe den mögli-
chen  Gestaltungsspielraum,  den  das  Unionsrecht  durch  die  Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie  setzt,  umfassend  aus,  um  Unternehmern  eine
rechtssichere  umsatzsteuerliche  Abwicklung  von  Sachspenden  zu  er-
möglichen.  Es  beseitige  vollumfänglich  Unsicherheiten  bei  der  Ermitt-
lung der Umsatzsteuer auf eine Sachspende, die bislang von den Unter-
nehmern immer wieder als Grund für den Verzicht auf eine Spende ge-
nannt wurden, so das BMF.

Unabhängig  davon  habe  jedoch  die  Corona-Pandemie  hinsichtlich  der
umsatzsteuerlichen  Spendenthematik  zu  einer  einzigartigen  Sondersi-
tuation geführt, gibt das BMF zu bedenken. Durch die Ausnahmesituati-
on  der  Corona-Pandemie  und  der  damit  einhergehenden  Maßnahme
des  Lockdowns  sei  der  Einzelhandel  in  besonderer  Weise  betroffen.
Zwar habe es  der  Online-Handel  auch den Einzelhändlern erlaubt,  ihre
Waren  trotz  des  Lockdowns  weiterhin  zu  verkaufen.  Der  typische  Ver-
kauf,  der  durch  persönliche  Beratung  des  Kunden  und  die  Darbietung
der Ware im Ladengeschäft gekennzeichnet ist, sei jedoch nicht möglich
gewesen.  Dadurch  habe  sich  vor  allem  Saisonware  in  einmalig  großen
Mengen  in  den  Lagern  der  Einzelhändler  angestaut,  die  jetzt  nur  noch
schwerlich abzusetzen sei.

Unter Berücksichtigung dieser einzigartigen Belastung des Einzelhandels
gewährt  das  BMF  flankierend  zu  seinem  Schreiben  zur  umsatzsteuerli-
chen  Behandlung  von  Sachspenden  vom  18.03.2021  (III  C  2  -  S
7109/19/10002  :001)  und  begleitend  zu  den  bereits  getroffenen  coro-
nabedingten  steuerlichen  Hilfsmaßnahmen  sowie  den  Überbrückungs-
hilfen eine befristete Billigkeitsregelung für Sachspenden. Danach werde
bei Waren, die von Einzelhändlern, die durch die Corona-Krise unmittel-
bar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind, an steu-
erbegünstigte  Organisationen  gespendet  werden  beziehungsweise  ge-
spendet  worden  sind,  auf  die  Besteuerung  einer  unentgeltlichen  Wert-
abgabe verzichtet. Diese Regelung gilt laut Ministerium nur für Spenden,
die zwischen dem 01.03.2020 und dem 31.12.2021 erfolgt sind.

Bundesfinanzministerium,  Schreiben  vom  18.03.2021,  III  C  2  -  S
7109/19/10002 :001

Fragen zu den Auswirkungen des Brexits: Chatbot in
Betrieb genommen

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)  hat zu Fragen zu den Auswir-
kungen des Brexits einen Brexit-Chatbot in Betrieb genommen. Wer sich
frage, welche Auswirkungen der Brexit auf den umsatzsteuerrechtlichen
Waren- und Dienstleistungsverkehr hat oder was bei der Abgabe der Zu-
sammenfassenden  Meldungen  bezüglich  Umsätze  mit  Unternehmern
aus dem Vereinigten Königreich zu beachten ist,  könne hier  Antworten
finden.

Die  Generalzolldirektion,  das  Bundesinnenministerium  und  das  BZSt
stellten  den Chatbot  gemeinsam für  allgemeine  Fragen zu  den Auswir-
kungen des Brexits zur Verfügung. Der Chatbot steht nach Angaben des
BZSt rund um die Uhr zur Verfügung und beantwortet die Fragen in Dia-
logform  selbstständig.  Eine  Besonderheit  sei  seine  Mehrsprachigkeit.
Der Chatbot erteile Auskünfte in deutscher und englischer Sprache. An-
hand der Dialoge lerne er stetig dazu, um immer bessere Hilfe leisten zu
können.  Bei  steuerlichen  Fragen  rät  das  BZSt  dazu,  möglichst  Begriffe
wie  Umsatzsteuer,  USt  oder  ZM  einzugeben,  um  dem  Chatbot  die  Ein-
ordnung der Frage zum steuerlichen Bereich zu erleichtern.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 11.03.2021

Schlussbesprechung: Kein Anspruch auf
Durchführung mit persönlicher Anwesenheit der
Teilnehmer

Eine Schlussbesprechung im Sinne des § 201 Abgabenordnung (AO) er-
fordert  nicht  die  persönliche  Anwesenheit  der  Teilnehmer.  Dies  stellt
das Düsseldorfer Finanzgericht (FG) klar.

Die  Antragstellerin  wünschte  zum Abschluss  einer  bei  ihr  durchgeführ-
ten  Betriebsprüfung  eine  Schlussbesprechung.  Aufgrund  der  Corona-
Pandemie  schlug  das  Finanzamt  eine  telefonische  Schlussbesprechung
vor,  was  die  Antragstellerin  ablehnte.  Das  Finanzamt  ging  aus  diesem
Grund  in  seinem  endgültigen  Betriebsprüfungsbericht  davon  aus,  dass
an einer Schlussbesprechung kein Interesse bestehe.
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Daraufhin wollte die Antragstellerin im Wege einer einstweiligen Anord-
nung  die  Durchführung  einer  Schlussbesprechung  unter  persönlicher
Anwesenheit  der  Beteiligten  erreichen.  Sie  meint,  dass  vor  der  von  ihr
begehrten  Schlussbesprechung  keine  Änderungsbescheide  aufgrund
der Betriebsprüfung ergehen dürften.

Das  FG  hat  den  Antrag  abgelehnt.  Die  Richter  sahen  keinen  Anspruch
für eine solche Anordnung. Eine Schlussbesprechung müsse nicht unter
persönlicher Anwesenheit erfolgen, insbesondere da kein Ende der Co-
rona-Epidemie absehbar sei. § 201 Absatz 1 Satz 1 AO mache keine Vor-
gaben  zu  dem  Ort  sowie  der  Art  und  Weise  der  Durchführung  einer
Schlussbesprechung. Die Prüfungsfeststellungen könnten auch in einem
telefonischen  Gespräch  erörtert  werden.  Das  entsprechende  Angebot
des  Finanzamts  zu  einer  telefonischen  Besprechung  habe  die  Antrag-
stellerin  mehrfach  abgelehnt.  Es  sei  daher  von  einem  Verzicht  auf  die
Durchführung einer Schlussbesprechung auszugehen.

Finanzgericht  Düsseldorf,  Beschluss  vom  11.05.2020,  3  V  1087/20  AE
(AO), rechtskräftig

Betriebs-Kfz: Gewinn aus Veräußerung nicht wegen
Besteuerung privater Nutzung zu mindern

Wird ein zum Betriebsvermögen gehörendes, teilweise privat genutztes
Kfz  veräußert,  erhöht  der  gesamte  Unterschiedsbetrag  zwischen Buch-
wert  und  Veräußerungserlös  den  Gewinn.  Der  Umstand,  dass  die  tat-
sächlich  für  das  Fahrzeug  in  Anspruch  genommene  Absetzung  für  Ab-
nutzung  (AfA)  infolge  der  Besteuerung  der  Nutzungsentnahme  für  die
Privatnutzung  bei  wirtschaftlicher  Betrachtung  teilweise  neutralisiert
wird, rechtfertigt keine Gewinnkorrektur.  Dies hat der Bundesfinanzhof
(BFH) entschieden.

Der  Kläger  nutzte  einen Pkw,  den er  2008 angeschafft  und seinem Be-
triebsvermögen zugeordnet hatte, zu 25 Prozent für seine freiberufliche
Tätigkeit und zu 75 Prozent für private Zwecke. Ab 2008 berücksichtigte
das Finanzamt bei der Einkommensteuerveranlagung des Klägers einer-
seits antragsgemäß AfA für den Pkw. Andererseits erfasste es wegen der
privaten Nutzung des betrieblichen Pkw auch Betriebseinnahmen in Hö-
he  von  75  Prozent  der  für  das  Fahrzeug  entstandenen  Aufwendungen
einschließlich  der  AfA.  Dies  führte  dazu,  dass  der  steuermindernde  Ef-
fekt  der  AfA  infolge  der  Besteuerung  der  Nutzungsentnahme  bei  wirt-
schaftlicher  Betrachtung  teilweise  "neutralisiert"  wurde.  Wegen  dieses
Effektes  setzte  der  Kläger,  als  er  das  Fahrzeug 2013 nach vollständiger
Abschreibung  der  Anschaffungskosten  verkaufte,  lediglich  ein  Viertel
des Verkaufserlöses als Betriebseinnahme an. Das Finanzamt war dem-
gegenüber der Meinung, der Kläger müsse den vollen Verkaufserlös ver-
steuern.

Dies  hat  der  BFH  als  zutreffend  bestätigt.  Der  Veräußerungserlös  sei  -
trotz  vorangegangener  Besteuerung  der  Nutzungsentnahme  -  in  voller
Höhe als Betriebseinnahme zu berücksichtigen. Er sei weder anteilig zu
kürzen noch finde eine gewinnmindernde Korrektur in Höhe der auf die
private Nutzung entfallenden AfA statt.  Dies beruhe - so der BFH - dar-
auf, dass die Besteuerung der Privatnutzung eines Wirtschaftsgutes des
Betriebsvermögens in Form der Nutzungsentnahme und dessen spätere
Veräußerung  zwei  unterschiedliche  Vorgänge  darstellten,  die  getrennt
zu  betrachten  seien.  Aus  dem  Gesetz,  insbesondere  aus  §  23  Absatz  3
Satz 4 Einkommensteuergesetz, lasse sich kein anderes Ergebnis herlei-
ten. In der Besteuerung des vollständigen Veräußerungserlöses sei auch
kein  Verstoß  gegen  das  Gebot  der  Besteuerung  nach  der  wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit und das objektive Nettoprinzip zu sehen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 16.06.2020, VIII R 9/18
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Greensill Bank AG: BaFin stellt Entschädigungsfall fest

Die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin)  hat  am
16.03.2021 den Entschädigungsfall für die Greensill Bank AG festgestellt,
da  das  Institut  nicht  mehr  in  der  Lage gewesen sei,  sämtliche Einlagen
seiner Kunden zurückzuzahlen.

Zuvor  hatte  die  BaFin  eigenen  Angaben  zufolge  am  15.03.2021  beim
Amtsgericht  Bremen  einen  Antrag  auf  Eröffnung  des  Insolvenzverfah-
rens über die Greensill Bank AG gestellt. Das Gericht habe daraufhin am
16.03.2021  ein  Insolvenzverfahren  eröffnet  und  einen  Insolvenzverwal-
ter bestellt.

Die  Einlagen  der  Kunden  der  Greensill  Bank  AG  seien  im  Rahmen  des
Einlagensicherungsgesetzes geschützt, betont die BaFin. Das Institut ge-
höre der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) an.
Mit der Feststellung des Entschädigungsfalls durch die BaFin sei die Vor-
aussetzung gegeben, dass die Entschädigungseinrichtung die Ansprüche
der Einleger prüft und bis zu einer Höhe von 100.000 Euro befriedigt - in
besonderen  Ausnahmefällen  bis  zu  einer  Höhe  von  500.000  Euro.  Die
EdB werde in Kürze von sich aus Kontakt zu den Gläubigern des Instituts
aufnehmen.

Darüber hinaus ist  die Greensill  Bank AG nach Auskunft  der BaFin Mit-
glied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Ban-
ken e.V. Dieser Einlagensicherungsfonds übernehme nach Maßgabe sei-
nes  Statuts  den Teil  der  Einlagen,  der  über  die  gesetzliche  Grenze  hin-
ausgeht - und zwar bis zur jeweiligen Sicherungsgrenze.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, PM vom 16.03.2021

Besteuerung von Krypto-Anlagen und Rechte der
Steuerpflichtigen: EU-Kommission befragt
Öffentlichkeit

Die  Europäische  Kommission  holt  in  zwei  öffentlichen  Konsultationen
Meinungen  zur  europäischen  Steuerpolitik  ein.  Erstens  geht  es  um  die
geplante  Reform  der  Richtlinie  über  die  Zusammenarbeit  der  Verwal-
tungsbehörden,  um  zu  gewährleisten,  dass  die  EU-Vorschriften  auch
Krypto-Anlagen wie zum Beispiel

Bitcoin  erfassen und dem Risiko  der  Steuerhinterziehung begegnen.  In
der zweiten Konsultation geht es um die Rechte der Steuerpflichtigen im
EU-Recht.

Die Überarbeitung der Richtlinie zur Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den nationalen
Steuerbehörden zu verbessern,  insbesondere in  neu entstehenden Be-
reichen  wie  Krypto-Assets.  Diese  Initiative  soll  den  Steuerverwaltungen
Informationen liefern,  um Steuerzahler  zu identifizieren,  die  aktiv  neue
Zahlungs-  und  Investitionsmittel,  insbesondere  Krypto-Assets  und  E-
Geld, nutzen, um Steuerbetrug und -hinterziehung einzudämmen.

Durch  Steuerbetrug  und  Steuerhinterziehung  gingen  Gelder  verloren,
die  beispielsweise  der  Finanzierung  des  Gesundheits-  oder  des  Bil-
dungswesens dienen könnten, erläutert die Kommission. Neue alternati-
ve Zahlungsmittel und Investitionsmöglichkeiten drohten die Fortschrit-
te bei der Steuertransparenz, die dank der Maßnahmen der letzten Jah-
re erzielt wurden, zunichte zu machen und beinhalteten ein großes Risi-
ko der Steuerhinterziehung.

Mit  dieser  Initiative  werde  die  Richtlinie  über  die  Zusammenarbeit  der
Verwaltungsbehörden geändert,  um zu gewährleisten, dass die EU-Vor-
schriften mit den Entwicklungen der Wirtschaft Schritt  halten und auch
Bereiche wie Kryptoanlagen und E-Geld erfassen.

Die öffentliche Konsultation zu einer Empfehlung an die Mitgliedstaaten
zur  Verbesserung  der  Rechte  der  Steuerzahler  und  zur  Vereinfachung
der steuerlichen Pflichten folgt auf die von der Kommission im Oktober
2020  vorgelegte  Mitteilung  zum  selben  Thema.  Die  im  Rahmen  dieser
Konsultation  eingegangenen Antworten  sollen  laut  Kommission  in  eine
Empfehlung an die Mitgliedstaaten einfließen, die eine Bestandsaufnah-
me der Rechte der Steuerzahler nach EU-Recht enthält.

Für eine gerechte Besteuerung in der EU empfiehlt die Kommission den
EU-Mitgliedstaaten,  ihre  Steuerpflichten  zu  vereinfachen  und  dafür  zu
sorgen, dass die Rechte von Steuerpflichtigen gewahrt werden. Diese In-
itiative soll der Verbesserung der Steuerehrlichkeit und der Beziehungen
zwischen den Steuerverwaltungen in  der  EU und den Steuerpflichtigen
(insbesondere durch mehr Transparenz, 
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Dienstleistungsorientierung  und  Nutzung  digitaler  Technologien)  die-
nen. Dazu sollen gute Verwaltungspraxis ermittelt/gefördert und die na-
tionalen Vorschriften über die Rechte von Steuerpflichtigen besser koor-
diniert werden.

Schrottimmobilien: Grundsätzlich trotz "Verzichts"
der Bank auf Darlehensteil kein Rückfluss von
Werbungskosten

Der  Bundesfinanzhof  (BFH)  hat  zur  Frage  des  Rückflusses  von  Wer-
bungskosten  bei  einvernehmlicher  Beilegung  des  Rechtsstreits  um  die
Haftung eines Kreditinstituts im Zusammenhang mit der Vermittlung so
genannter Schrottimmobilien entschieden.

Erklärt die finanzierende Bank, einen Teil des ausstehenden Darlehens,
das der Steuerpflichtige zur Finanzierung der Anschaffungskosten einer
der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dienen-
den  Eigentumswohnung  aufgenommen  hat,  nicht  mehr  zurückzufor-
dern, so liegt laut BFH keine Erstattung von Schuldzinsen und damit kein
Rückfluss  von  Werbungskosten  vor,  wenn  nicht  festgestellt  werden
kann, dass die Bank mit dem "Verzicht" auf die weitere Geltendmachung
der  Forderung  behauptete  Schadenersatzansprüche  des  Steuerpflichti-
gen im Wege der Aufrechnung abgegolten hat.

Ein  derartiger  "Verzicht",  den die  Bank im Rahmen einer  Vergleichsver-
einbarung  zur  einvernehmlichen  Beendigung  eines  Zivilrechtsstreits
ausspricht,  führe  auf  Seiten  des  Steuerpflichtigen auch nicht  zu  sonsti-
gen Einkünften nach 22 Nr. 3 Einkommensteuergesetz.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.11.2020, IX R 32/19

Umstrukturierung der Hewlett-Packard Company:
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Spin Off

Die  Zuteilung  von Aktien  im Zuge einer  Umstrukturierung der  Hewlett-
Packard Company erfüllt die Voraussetzungen einer Abspaltung im Sin-
ne des § 20 Absatz 4a Satz 7 des Einkommensteuergesetztes (EStG). Dies
hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden und hinzugefügt,
dass es damit im Zeitpunkt der Aktienzuteilung nicht zu einer nach § 20
Absatz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG steuerpflichtigen Sachausschüttung komme.

Der  Kläger  hielt  Aktien  der  Hewlett-Packard  Company  (HPC)  in  seinem
Depot,  die er bereits vor dem 31.12.2007 erworben hatte.  Im Streitjahr
2015 änderte die HPC ihren Namen in HP Inc. (HPI). Anschließend über-
trug  die  HPI  ihr  Unternehmenskundengeschäft  im  Wege  eines  Spin-off
auf  die  bereits  zuvor  gegründete  Tochtergesellschaft  Hewlett-Packard
Enterprise Company (HPE). Die Aktionäre der HPC erhielten für eine alte
Aktie der HPC eine Aktie der umbenannten HPI und zusätzlich eine Aktie
der  HPE.  Die  depotführende  Bank  erfasste  die  Zuteilung  der  zusätzli-
chen  Aktien  an  der  HPE  als  steuerpflichtige  Sachausschüttung  und  be-
hielt Kapitalertragsteuer ein.

Das beklagte Finanzamt behandelte den Vorgang unter Hinweis auf die
Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 18.01.2016 (BStBl I 2016,
S. 85) und vom 20.03.2017 (BStBl I 2017, S. 431) als steuerpflichtige Sach-
ausschüttung im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.

Das FG Niedersachsen verneinte hingegen die Steuerpflicht  der Aktien-
zuteilung.  Entscheidend  sei,  dass  die  in  der  Anteilszuteilung  liegende
Sachausschüttung im Streitfall deshalb nicht zu besteuern sei, weil über
§ 20 Absatz 4a Satz 7 in Verbindung mit Satz 1 EStG eine (anteilige) Fort-
führung  der  Anschaffungskosten  fingiert  werde.  Die  ausschließlich  Ab-
spaltungen  betreffende  Vorschrift  des  §  20  Absatz  4a  Satz  7  EStG  ver-
dränge als speziellere gesetzliche Regelung (lex specialis) die allgemeine-
re Regelung des § 20 Absatz 4a Satz 5 EStG. Der Begriff der Abspaltung
im Sinne des § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG ist nach Ansicht des FG (entge-
gen  der  Auffassung  der  Finanzverwaltung  -  BMF-Schreiben  vom
18.01.2016 - BStBl I  2016, 85) extensiv im Sinne einer typusorientierten
Gesamtbetrachtung auszulegen. Ausgehend von einem solchen - weiten
-  Auslegungsverständnis  lägen  im  Streitfall  die  Voraussetzungen  einer
Abspaltung vor.

Das  Niedersächsische  FG  folgt  mit  dieser  Entscheidung  der  Rechtspre-
chung  anderer  Finanzgerichte  und  hat  die  Revision  im  Hinblick  auf  die
bereits beim Bundesfinanzhof zu dieser Rechtsfrage anhängigen Verfah-
ren zugelassen.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 29.09.2020, 13 K 223/17
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Grundsteuerreform: Gesetzentwurf zu erleichterter
Umsetzung beschlossen

Mit  dem  Gesetz  zur  Reform  des  Grundsteuer-  und  Bewertungsrechts
(GrStRefG) vom 26.11.2019 wurde das Grundsteuer- und das dazugehö-
rende  Bewertungsrecht  innerhalb  der  vom  Bundesverfassungsgericht
gesetzten Frist bis Ende 2019 neu geregelt.  Im Rahmen der Umsetzung
der  Grundsteuerreform  hat  sich  laut  Bundesfinanzministerium  (BMF)
weiterer  gesetzlicher  Handlungsbedarf  ergeben.  So  seien  zur  fristge-
rechten Umsetzung der Reform und zur Gewährleistung einer weiterhin
relations- und realitätsgerechten Bewertung des Grundbesitzes für Zwe-
cke  der  Grundsteuer  zum  Hauptfeststellungsstichtag  01.01.2022  insbe-
sondere folgende gesetzliche Änderungen fachlich geboten:

Schaffung einer Möglichkeit zur Beibehaltung der auf Grundlage der
bisherigen Regelung zum Umfang der wirtschaftlichen Einheiten bei
Ehegatten  und  Lebenspartnern  nach  §  26  des  Bewertungsgesetzes
(BewG) sowie Betrieben der Land- und Forstwirtschaft nach § 34 Ab-
satz  4  bis  6  BewG  gebildeten  wirtschaftlichen  Einheiten  durch  Ein-
führung eines neuen § 266 Absatz 5 BewG,
Anpassung  der  sich  aus  Anlage  39  (zu  §  254  BewG)  ergebenden
durchschnittlichen  Nettokaltmieten  zur  Ermittlung  des  Rohertrags
von Wohngrundstücken und Einführung einer neuen Mietniveaustu-
fe 7 auf der Grundlage aktueller Daten des Statistischen Bundesam-
tes aus dem Mikrozensus 2018 sowie
Absenkung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke.

Im  Bereich  der  Grundbesitzbewertung  für  Zwecke  der  Erbschaft-  und
Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer sind laut BMF infolge aktu-
eller  höchstrichterlicher Rechtsprechung folgende gesetzliche Änderun-
gen erforderlich:

Erhaltung der sach- und praxisgerechten Anwendung der sonstigen
für die Wertermittlung erforderlichen Daten der Gutachterausschüs-
se sowie
Definition  konkreter  Anforderungen  an  die  fachliche  Qualifikation
des  Gutachters  beim  Nachweis  des  niedrigeren  gemeinen  Werts
nach § 198 BewG.

Darüber  hinaus  sehe  der  Entwurf  die  gesetzliche  Umsetzung  des  Be-
schlusses der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regie-
rungschefs  der  Länder  am  03.03.2021  vor,  wonach  "der  Länder-  und
Kommunalanteil  an  dem im Jahr  2021 einmalig  gezahlten  Kinderbonus
in Höhe von 150 Euro für  jedes kindergeldberechtigte Kind ...  den Län-
dern  vom  Bund  nachträglich  erstattet  [wird]"  über  die  Änderung  der
Festbeträge der vertikalen Umsatzsteuerverteilung des Jahres 2021 in §
1 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz.

Im  Weiteren  habe  sich  kurzfristig  weiterer  Änderungsbedarf  im  For-
schungszulagengesetz (FZulG) ergeben. Im Rahmen der Umsetzung des
FZulG  habe  sich  gezeigt,  dass  in  einzelnen  Punkten  die  derzeitigen  ge-
setzlichen  Formulierungen  in  der  Interpretation  zu  unterschiedlichen  -
auch  nicht  gewollten  -  Folgen  führen  können.  Die  vorgeschlagene  Um-
setzung  des  identifizierten  Änderungsbedarfs  dient  laut  BMF vor  allem
der Rechtsklarheit und Vereinfachung und soll so zu einer größeren Ak-
zeptanz der Förderung von Anfang an beitragen.

Bundesfinanzministerium, PM vom 19.03.2021

Landwirtschaftliche Grundstücke: Kein
Vertrauensschutz bei fehlerhafter Behandlung als
Privatvermögen

Parzellenweise  verpachtete  landwirtschaftliche  Grundstücke  stellen  oh-
ne  ausdrückliche  Entnahmeerklärung  weiterhin  Betriebsvermögen  dar.
Auch  bei  fehlerhafter  Behandlung  durch  die  Finanzverwaltung  in  der
Vergangenheit  kommt  eine  abweichende  Steuerfestsetzung  aus  Billig-
keitsgründen nicht in Betracht. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster
entschieden.

Der  Kläger  war  Eigentümer  mehrerer  Grundstücke,  die  er  von  seiner
Ehefrau  und  die  diese  wiederum  von  ihrem  Vater  geerbt  hatten.  Der
Schwiegervater  bewirtschaftete  die  Grundstücke  ursprünglich  im  Rah-
men eines land-  und forstwirtschaftlichen Betriebs selbst  und verpach-
tete  sie  ab  1965  an  verschiedene  Pächter.  Nach  dem  Tod  ihres  Vaters
gab  die  Ehefrau  des  Klägers  1980  gegenüber  dem  Finanzamt  die  Ver-
pachtung der Nutzflächen an. Auf weitere Nachfrage teilte der Landwirt-
schaftliche Kreisverband dem Finanzamt mit, dass mit der Verpachtung
und  Veräußerung  des  Inventars  die  wesentlichen  Grundlagen  des  Be-
triebs  abgegeben  seien,  sodass  eine  Aufgabe  im  Ganzen  anzunehmen
sei.
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Das  Finanzamt  ging  daraufhin  von  einer  Betriebsaufgabe  in  verjährter
Zeit aus und veranlasste diesbezüglich nichts weiter. Nach dem Tod sei-
ner  Frau  1982  erklärte  der  Kläger  weiterhin  Einkünfte  aus  Vermietung
und  Verpachtung  aus  den  Grundstücken.  In  mehreren  Betriebsprüfun-
gen  ab  1988  behandelte  das  Finanzamt  die  Grundstücke  ebenfalls  als
Privatvermögen.  In  den  Jahren  2012  und  2013  veräußerte  der  Kläger
Teilflächen der Grundstücke und übertrug ein weiteres Grundstück un-
entgeltlich auf seine Tochter.

Das  Finanzamt  erfasste  hieraus  einen  Veräußerungs-  beziehungsweise
Aufgabegewinn, weil die Grundstücke weiterhin zum land- und forstwirt-
schaftlichen  Betriebsvermögen  gehört  hätten.  Hiergegen  wandte  der
Kläger  ein,  dass  das  Schreiben  des  Landwirtschaftlichen  Kreisverbands
eine  Betriebsaufgabeerklärung  darstelle.  Unabhängig  davon  seien  die
Grundstücke aufgrund der Verpachtung zwangsweise entnommen wor-
den.

Hilfsweise  beantragte  der  Kläger  eine  abweichende  Festsetzung  der
Steuer aus Billigkeitsgründen und berief sich auf den so genannten Ver-
pachtungserlass  (gleichlautende  Ländererlasse  vom  17.12.1965),  wo-
nach die parzellenweise Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen zu ei-
ner  Betriebsaufgabe  führe.  Für  Verpachtungen  vor  Ergehen  der  entge-
genstehenden Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH, Urteil vom
15.10.1987, IV R 66/86) sei nach der Verfügung der Oberfinanzdirektion
(OFD)  Münster  vom  07.01.1991  Vertrauensschutz  zu  gewähren.  Das  Fi-
nanzamt lehnte die Billigkeitsmaßnahme ab, da die irrige Annahme sei-
ner Mitarbeiter, es habe sich bei den Grundstücken um Privatvermögen
gehandelt, keinen Vertrauensschutz begründen könne.

Das FG Münster hat die Klage sowohl mit dem Hauptantrag als auch mit
dem Hilfsantrag  abgewiesen.  Die  betroffenen Grundstücke  hätten zum
Zeitpunkt  der  Veräußerung  beziehungsweise  unentgeltlichen  Übertra-
gung noch land- und forstwirtschaftliches Betriebsvermögen dargestellt.
Die  parzellenweise  Verpachtung  durch  seinen  Schwiegervater  habe
nicht zur Betriebsaufgabe geführt,  da weiterhin die Möglichkeit bestan-
den habe, den Betrieb - sei es auch durch einen Rechtsnachfolger - fort-
zuführen.  Eine  ausdrückliche  und  unmissverständliche  Entnahmeerklä-
rung  habe  der  Kläger  nicht  nachgewiesen.  Hierfür  reiche  es  nicht  aus,
dass für frühere Zeiträume Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
aus den Grundstücken erklärt worden seien, denn dies könne auch Fol-
ge einer fehlerhaften steuerlichen Beurteilung gewesen sein.

Der Kläger habe auch keinen Anspruch auf die mit dem Hilfsantrag ver-
folgte  abweichende  Steuerfestsetzung  aus  Billigkeitsgründen.  Ein  sol-
cher Anspruch folge nicht aus den Verwaltungsanweisungen zur parzel-
lenweisen  Verpachtung  (gleichlautende  Ländererlasse  vom  17.12.1965
und Verfügung der OFD Münster vom 07.01.1991). Nach dem hierzu er-
gangenen BFH-Urteil  vom 12.03.2020 (VI  R 35/17)  sei  eine Besteuerung
nur dann unbillig, wenn die Finanzverwaltung bei Beginn der parzellen-
weisen Verpachtung nachteilige Folgen aus der vermeintlichen Zwangs-
betriebsaufgabe  gezogen  habe.  Dies  sei  im  Streitfall  jedoch  nicht  ge-
schehen,  weil  der  Schwiegervater  des  Klägers  keinen  Aufgabegewinn
versteuert habe.

Schließlich fehle es auch bezogen auf die konkreten Umstände des Ein-
zelfalls  an  einem  anzuerkennenden  Vertrauenstatbestand  sowohl  auf-
seiten des Klägers als auch aufseiten seiner Rechtsvorgänger. Diese hät-
ten  die  parzellenweise  Verpachtung  gegenüber  der  Finanzverwaltung
nicht offengelegt, obwohl sie hierzu nach den damaligen Verwaltungsan-
weisungen verpflichtet gewesen wären. Dass das Finanzamt erklärungs-
gemäß Einkünfte  aus  Vermietung  und  Verpachtung  aus  den  Grundstü-
cken angesetzt habe, reiche für einen konkret-individuellen Vertrauens-
tatbestand nicht aus. Nach Ergehen des BFH Urteils vom 15.10.1987 (IV
R 66/86) habe kein Vertrauen mehr dahingehend gebildet werden kön-
nen, dass aus der parzellenweisen Verpachtung in Zukunft nicht die zu-
treffenden steuerlichen Konsequenzen gezogen werden würden. Daher
komme es  nicht  darauf  an,  dass  die  Grundstücke  im Rahmen späterer
Betriebsprüfungen als Privatvermögen behandelt worden seien.

Das FG hat im Hinblick auf die noch klärungsbedürftige Frage, ob in vor-
liegenden Fallkonstellationen  konkret-individueller  Vertrauensschutz  zu
gewähren sein kann, die Revision zugelassen.

Finanzgericht  Münster,  Urteil  vom  06.11.2020,  4  K  1326/17  F,  nicht
rechtskräftig
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Angestellte

Abfindungszahlungen wegen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses unterfallen nicht der
Grenzgänger-Regelung

Erhält  ein  durchgehend  in  Deutschland  beschäftigter  und  teilweise  in
Frankreich  wohnhafter  Steuerpflichtiger  für  die  Auflösung  seines  Ar-
beitsverhältnisses  eine  Abfindung,  ist  eine  zeitbezogene  Aufteilung  der
Abfindungszahlung in einen steuerpflichtigen und einen nicht steuerba-
ren  Teil  anhand  der  Anzahl  der  Monate  vorzunehmen,  in  denen  der
Steuerpflichtige  tatsächlich  in  Deutschland  besteuert  worden  ist.  Dies
stellt das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar.

Der Kläger, ein deutscher Staatsangehöriger, war vom Februar 1995 bis
Juni 2015 (245 Monate) bei einem inländischen Arbeitgeber angestellt. Er
lebte  bis  einschließlich  Oktober  2005  in  Deutschland.  Im  November
2005 zog er mit seiner Familie nach Frankreich, wo er seinen ausschließ-
lichen Wohnsitz hatte. Seitdem wurde er aufgrund entsprechender Frei-
stellungsbescheinigungen  des  beklagten  Finanzamtes  als  so  genannter
Grenzgänger  gemäß  Artikel  13  Absatz  5  des  Doppelbesteuerungsab-
kommens  zwischen  Deutschland  und  Frankreich  (DBA-FRA)  von  der
deutschen Lohnsteuer  freigestellt.  Die  laufenden Einkünfte  des  Klägers
in  Höhe von zuletzt  4.901,40  Euro  aus  seinem inländischen Arbeitsver-
hältnis wurden in Frankreich der dortigen Einkommensbesteuerung un-
terworfen.

Aufgrund  eines  arbeitsgerichtlichen  Vergleichs  wurde  das  Arbeitsver-
hältnis  zum  30.06.2015  beendet  und  eine  Abfindungszahlung  von
180.000 Euro vereinbart. Das Finanzamt meinte, die Abfindungszahlung
müsse  in  einen  im  Inland  steuerpflichtigen  (129/245)  und  einen  im  In-
land nicht steuerbaren Betrag (116/245) aufgeteilt werden. Diese Auftei-
lung entspreche der Dauer des Innehabens eines inländischen Wohnsit-
zes  (129 Monate)  im Verhältnis  zur  Dauer  des  Dienstverhältnisses  (245
Monate). Der Arbeitgeber unterwarf den anteiligen Betrag von 94.775,41
Euro der Lohnsteuer. Die hiergegen erhobene Klage wies das FG ab.

Es legte das Begehren des Klägers dahingehend aus, dass es auf Erlass
eines  Freistellungsbescheids  gem.  §  155  Absatz  1  Satz  3  der  Abgaben-
ordnung  (AO)  gerichtet  sei  (Verpflichtungsbegehren)  und  damit  weder
auf den Erlass eines Erstattungsbescheids noch auf die Rückzahlung der
einbehaltenen Steuern. Der Kläger habe keinen Anspruch auf eine wei-
tere steuerliche Freistellung der  Abfindung.  Das FA habe unter  Anwen-
dung der  so genannte Fünftelregelung gemäß §  39b Absatz  3  Satz  1  in
Verbindung mit § 34 Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) die
Abfindung  anteilig  der  deutschen  Besteuerung  unterworfen  und  damit
zu Recht von dieser Abfindung Lohnsteuern in Höhe von 9.240 Euro und
Solidaritätszuschlag in Höhe von 508,20 Euro einbehalten.

Der Kläger unterliege der beschränkten Steuerpflicht gem. § 1 Absatz 4
EStG, da er seit 01.11.2005 in Deutschland weder seinen Wohnsitz noch
seinen gewöhnlichen Aufenthalt  habe.  Die  Abfindung stelle  inländische
Einkünfte dar. Nach § 49 Absatz 1 Nr. 4d EStG seien inländische Einkünf-
te auch solche Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, die als Entschä-
digung im Sinne des § 24 Nr.  1 EStG für die Auflösung eines Dienstver-
hältnisses  gezahlt  werden.  Die  Abfindung  sei  eine  Entschädigung.  Der
arbeitsgerichtliche  Vergleich  habe  das  Arbeitsverhältnis  vollständig  be-
endet  und  die  vereinbarte  Abfindung  sei  konkret  und  final  auf  dessen
Auflösung  bezogen  gewesen.  Die  Abfindung  unterliege  der  deutschen
Besteuerung,  soweit  die  für  die  zuvor  ausgeübte  Tätigkeit  bezogenen
Einkünfte der inländischen Besteuerung unterlegen haben.

Der  Kläger  sei  während  des  gesamten  Dienstverhältnisses  über  den
Zeitraum  von  245  Monaten  mit  seinen  nichtselbständigen  Einkünften
nach  deutschem  Steuerrecht  unbeschränkt  (129  Monate)  oder  be-
schränkt  (116  Monate)  einkommensteuerpflichtig  gewesen.  Nach  §  49
Absatz  1  Nr.  4d EStG sei  der  Kläger  hinsichtlich der  Abfindungszahlung
insoweit beschränkt einkommensteuerpflichtig, als die für die zuvor aus-
geübte Tätigkeit bezogenen Einkünfte der inländischen Besteuerung un-
terlegen haben.  Auf  eine tatsächliche Besteuerung komme es nicht  an;
auch  DBA-befreite  inländische  Einkünfte  seien  einzubeziehen.  Wenn
nun  das  Finanzamt  eine  Aufteilung  der  Abfindungszahlung  vorgenom-
men  und  hierbei  eine  zeitbezogene  Aufteilung  anhand  der  Anzahl  der
Monate  gewählt  habe,  in  denen  der  Kläger  tatsächlich  in  Deutschland
besteuert worden sei, so sei dies rechtlich nicht zu beanstanden.
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Abfindungszahlungen  unterlägen  gem.  §  39b  Absatz  3  EStG  der  Lohn-
steuer.  Der  Arbeitgeber  habe  entsprechend  der  vorliegenden  Freistel-
lungsbescheinigung gem. § 39d Absatz 1 Satz 1 EStG a.F. den Lohnsteu-
erabzug zu Recht nach Steuerklasse I vorgenommen. Die Regelung des §
39d Absatz 1 EStG sei zwar zum 01.01.2012 aufgehoben worden. Sie gel-
te aber gemäß § 52 Absatz 23e EStG im Streitjahr fort. Das nationale Be-
steuerungsrecht  für  129/245  der  Abfindung  werde  durch  das  DBA-FRA
nicht eingeschränkt. Ein ausschließliches Besteuerungsrecht Frankreichs
ergebe sich weder aus Artikel 13 Absatz 5 DBA-FRA noch aus Artikel 13
Absatz 1 DBA-FRA.

Die  Regelung des  Artikel  13  Absatz  5  DBA-FRA (so  genannte  Grenzgän-
gerregelung) sei nicht auf Abfindungen anwendbar. Diese Vorschrift wei-
se  das  Besteuerungsrecht  für  laufende Vergütungen des Grenzgängers
dem Ansässigkeitsstaat zu. Die im Streitfall gezahlte Abfindung sei keine
laufende  Vergütung.  Werde  diese  für  das  vorzeitige  Ausscheiden  aus
dem Dienstverhältnis und damit für die Nichtfortsetzung der Arbeit ge-
zahlt, so beziehe sie sich auf eine vergangene Tätigkeit und nicht auf ei-
ne laufende Tätigkeit, die im Grenzgebiet verrichtet werden kann. Es ge-
be  keine  aktive  Tätigkeit  mehr  und  damit  auch  keinen  Tätigkeitsstaat.
Die Abfindung anlässlich der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ge-
höre  zwar  zu  den  Einkünften  aus  nichtselbständiger  Arbeit.  Der  Kläger
sei insoweit aber kein Grenzgänger mehr.

Ein  ausschließliches  Besteuerungsrecht  Frankreichs  ergebe  sich  auch
nicht aus Artikel 13 Absatz 1 DBA-FRA. Diese Regelung weise für Einkünf-
te  aus nichtselbständiger  Arbeit  das  ausschließliche Besteuerungsrecht
grundsätzlich dem Tätigkeitsstaat  (Arbeitsortprinzip)  zu.  Nach der stän-
digen  Rechtsprechung  des  Bundesfinanzhofs  zu  Abfindungszahlungen
unter  Geltung  von  DBA-Regelungen,  die  Artikel  15  Absatz  1  OECD-MA
entsprechen,  gilt  das  für  die  Besteuerung  von  Arbeitslöhnen  geltende
abkommensrechtliche Arbeitsortprinzip zwar nicht für Abfindungen, die
anlässlich der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses gezahlt werden. Auf-
grund des vom Wortlaut des OECD-MA abweichenden Wortlauts des Ar-
tikel  13  Absatz  1  DBA-FRA  verbleibe  es  im  Streitfall  aber  beim  Arbeits-
ortsprinzip  und  damit  beim  ausschließlichen  Besteuerungsrecht
Deutschlands. Frankreich als Ansässigkeitsstaat habe unter Geltung des
DBA-FRA für  Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit  einer  frühe-
ren Tätigkeit in Deutschland kein Besteuerungsrecht.

Gegen  das  Urteil  des  FG  wurde  Revision  eingelegt,  die  beim  Bundesfi-
nanzhof unter dem Aktenzeichen Revision I R 30/20 läuft.

Finanzgericht Baden-Württemberg,  Urteil  vom 11.02.2020, 6 K 1055/18,
nicht rechtskräftig

Ein Jobticket wegen akuter Parkplatznot darf keine
Lohnsteuer kosten

Handelt  ein  Arbeitgeber  mit  einem  Verkehrsverbund  einen  günstigen
Preis  für  ein so genanntes Jobticket  aus,  mit  dem die Mitarbeiter  in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln die Wege zur Arbeit und zurück nach Hause
absolvieren  können,  so  darf  das  Finanzamt  den  Wert  des  Tickets  nicht
als Sachbezug und geldwerten Vorteil der Lohnsteuer unterziehen.

In  dem  konkreten  Fall  hatte  der  Arbeitgeber  den  günstigen  Preis  voll-
ständig an die Beschäftigten weitergegeben, die wegen des Mangels an
Firmen-Parkplätzen  auf  Bus  und  Bahn  umgestiegen  sind.  Er  zog  den
Wert direkt vom Lohn ab - und der Fiskus unterwarf den Preisvorteil der
Lohnsteuer. Das jedoch zu Unrecht.

Es habe sich bei den Tickets nicht um eine Prämie oder eine Belohnung
für eine Arbeitsleistung gehandelt, sondern sie sollten die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter motivieren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fah-
ren.

Hessisches FG, 12 K 2283/17 vom 25.11.2020
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Jobcenter muss Hartz-IV-Empfängerin internetfähigen
Computer zur Teilnahme an pandemiebedingtem
Hausunterricht beschaffen

Ein Jobcenter kann verpflichtet sein, einer Hartz-IV-beziehenden Schüle-
rin einen internetfähigen Computer zu beschaffen, damit diese am pan-
demiebedingten  Hausunterricht  teilnehmen  kann.  Dies  stellt  das  Lan-
dessozialgericht (LSG) Thüringen klar.

Die  Antragstellerin  bezieht  SGB-II-Leistungen und besucht  die  8.  Klasse
der  Staatlichen  Grund-  und  Regelschule.  Ihre  Mutter  beantragte  beim
Jobcenter die Übernahme der Kosten für einen Computer sowie Drucker
nebst Zubehör für den Schulunterricht. Das Jobcenter verneinte ebenso
wie das Sozialgericht (SG) Nordhausen im einstweiligen Rechtsschutzver-
fahren einen Anspruch.

Das  LSG hat  auf  die  Beschwerde der  Antragstellerin  hin  den Beschluss
des SG abgeändert und das Jobcenter im Wege der Einstweiligen Anord-
nung verpflichtet, der Antragstellerin ein internetfähiges Endgerät nebst
Zubehör  (Bildschirm,  Tastatur,  Maus,  Drucker  und  drei  Druckerpatro-
nen) zur Verfügung zu stellen. Alternativ hat es dem Jobcenter gestattet,
diese Verpflichtung dadurch zu erfüllen, dass es die Kosten in Höhe von
maximal  500  Euro  für  die  Beschaffung  durch  die  Antragstellerin  selbst
übernimmt. Im Übrigen hat das LSG die Beschwerde zurückgewiesen.

Die geltend gemachten Kosten stellten einen nach § 21 Absatz 6 Sozial-
gesetzbuch  II  (SGB  II)  anzuerkennenden  unabweisbaren  laufenden
Mehrbedarf  dar.  Der  Bedarf  für  die  Anschaffung  eines  internetfähigen
Computers nebst Zubehör zur Teilnahme am Schulunterricht im heimi-
schen Umfeld sei im Regelbedarf nicht berücksichtigt. Damit sei der Re-
gelbedarf jedenfalls unter den gegenwärtigen Umständen der Pandemie
nicht  mehr  in  realitätsgerechter  Weise  zutreffend  erfasst.  Die  Anschaf-
fung eines internetfähigen Endgerätes sei mit der ab 16.12.2020 erfolg-
ten  Schließung  des  Präsenzunterrichts  zur  Verwirklichung  des  Rechts
der  Antragstellerin  auf  Bildung  und  Chancengleichheit  erforderlich  ge-
worden.  Während  der  pandemiebedingten  Schließung  des  Präsenzun-
terrichts  ermögliche die  Zurverfügungstellung eines  solchen internetfä-
higen Computers der Antragstellerin, auf die Thüringer Schulcloud zuzu-
greifen.

Der  Bedarf  sei  auch  unabweisbar.  Im Haushalt  der  Familie  der  Antrag-
stellerin sei lediglich ein internetfähiges Smartphone vorhanden, das für
die Benutzung der Schulcloud ungeeignet sei. Nach jetzigem Stand wer-
de  kein  Gerät  von  der  Schule  oder  einer  sonstigen  dritten  Person  zur
Verfügung gestellt.

Die Antragstellerin habe jedoch keinen Anspruch auf das von ihr ausge-
wählte  Gerät,  dessen  Preis  sie  im  Verwaltungsverfahren  mit  720  Euro
ohne Druckerpatronen beziffert hat. Nach dem SGB II bestehe kein An-
spruch auf bestmögliche Versorgung, sondern nur auf Befriedigung ein-
facher und grundlegender Bedürfnisse, betont das LSG. Die Antragstel-
lerin müsse sich daher auf ein kostengünstiges und gegebenenfalls  ge-
brauchtes  zweckentsprechendes  Gerät  verweisen  lassen.  Die  Verpflich-
tung  aus  der  Einstweiligen  Anordnung  könne  der  Antragsgegner  erfül-
len, indem er der Antragstellerin entweder ein internetfähiges Endgerät
nebst Zubehör zur Verfügung stellt oder wahlweise auch dadurch, dass
er  die  Kosten  für  die  Anschaffung  der  genannten  Objekte,  welche  das
LSG  auf  maximal  500  Euro  schätzt,  übernimmt.  Die  damit  verbundene
Vorwegnahme der Hauptsache sei vor dem Hintergrund der Gewährung
effektiven Rechtschutzes gerechtfertigt.

Landessozialgericht Thüringen, PM vom 19.01.2021 zum Beschluss vom
08.01.2021, L 9 AS 862/20 B ER, unanfechtbar

Kindergeld für ausbildungsunfähig erkranktes Kind:
Anforderungen an Nachweis der Erkrankung

Es  besteht  keine  Rechtsgrundlage  dafür,  ein  Kind  nur  dann  als  ausbil-
dungsunfähig erkrankt anzusehen, wenn das voraussichtliche Ende der
Erkrankung  ärztlich  bescheinigt  ist.  Dies  stellt  das  Finanzgericht  (FG)
Schleswig-Holstein klar.

Eine solche Sichtweise werde den besonderen medizinischen Herausfor-
derungen  der  Therapie  psychisch  erkrankter  Kinder  nicht  gerecht.  So-
weit im Hinblick auf die Dauer einer Erkrankung Zweifel an der Richtig-
keit vorgelegter ärztlicher Bescheinigungen bestehen sollten, seien diese
im Rahmen einer Einzelfallüberprüfung abzuklären.
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Das  Urteil  des  FG  ist  nicht  rechtskräftig.  Auf  die  Nichtzulassungsbe-
schwerde der Familienkasse hin hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Revi-
sion  zugelassen.  Diese  läuft  beim  BFH  unter  dem  Aktenzeichen  III  R
43/19.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil  vom 21.01.2019, 3 K 1/18, nicht
rechtskräftig

Honorarzahlungen an Pflegeeltern bei
Zwischenschaltung eines freien Trägers der
Jugendhilfe nicht steuerfrei

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat die Inanspruchnahme der Steuer-
befreiung für Bezüge aus öffentlichen Mitteln, die wegen Hilfsbedürftig-
keit oder als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt werden, die Erziehung un-
mittelbar  zu  fördern  (§  3  Nr.  11  Einkommensteuergesetz  -  EStG)  abge-
lehnt, wenn Pflegeeltern ihr Honorar von einem kommerziellen privaten
Träger  der  freien  Jugendhilfe  aufgrund einer  separaten Honorarverein-
barung erhalten.

Die Klägerin betreute im Jahr 2016 in ihrem Haushalt ein minderjähriges
Kind in Vollzeitpflege. Mit der Pflege des Kindes war nicht sie selbst, son-
dern ein freier Träger der Jugendhilfe (eine GmbH) von der zuständigen
Kommune  beauftragt  worden.  Diese  GmbH  übernimmt  die  Betreuung
von Pflegekindern und erhält hierfür von der Kommune eine Vergütung.
Die Pflegekinder werden in professionellen Betreuungsfamilien betreut.
Die  jeweiligen  Pflegepersonen  werden  für  die  GmbH  freiberuflich  auf
Honorarbasis tätig. Die Höhe ihrer Vergütung wird separat zwischen der
GmbH  und  der  Pflegeperson  ausgehandelt  und  muss  vom  Jugendamt
nicht genehmigt werden.

Die  Klägerin  hatte  mit  der  GmbH  eine  entsprechende  Vereinbarung
über die Betreuung des Kindes geschlossen. Vom Jugendamt waren ihr
keine  Pflegeleistungen  bewilligt  worden.  Sie  meinte,  dass  die  Honorar-
zahlungen  dennoch  steuerfrei  seien,  weil  ihr  Honorar  letztlich  vom  Ju-
gendamt  und  damit  aus  öffentlichen  Mitteln  finanziert  werde.  Das  Fi-
nanzamt  lehnte  die  Anwendung  der  Steuerbefreiungsvorschrift  unter
Bezugnahme  auf  das  Schreiben  des  Bundesfinanzministeriums  vom
22.10.2018 (Bundessteuerblatt Teil I 2018, 1109) ab.

Das  FG  Düsseldorf  hat  die  dagegen  gerichtete  Klage  abgewiesen.  Die
Klägerin könne die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen. Sie habe
ihr Honorar nicht aus öffentlichen Mitteln erhalten, sondern sei verein-
barungsgemäß  von  der  GmbH  bezahlt  worden.  Sie  könne  sich  auch
nicht  mit  Erfolg  auf  die  Verwaltungsauffassung  berufen,  wonach  die
Steuerbefreiung  auch  bei  einer  Zwischenschaltung  eines  Trägers  der
freien Jugendhilfe gelten könne. Denn die GmbH habe keine öffentlichen
Pflegeleistungen an sie weitergeleitet.

Die  Nichtzulassungsbeschwerde  der  Klägerin  gegen  das  Urteil  war  er-
folgreich.  Das  Revisionsverfahren  ist  unter  dem  Aktenzeichen  VIII  R
37/19 beim Bundesfinanzhof anhängig.

Finanzgericht  Düsseldorf,  Urteil  vom  28.03.2019,  12  K  3393/18  E,  nicht
rechtskräftig

Umgangsrecht: Auch "gleichgeschlechtlich" dürfen
Kinder nach einer Trennung beide sehen

Trennt sich eine Frau von ihrer Lebenspartnerin, nachdem sie zwei Kin-
der im Wege gemeinsam beschlossener Fremdinsemination zur Welt ge-
bracht hat, so darf sie - auch wenn sie die leibliche Mutter ist - ihrer Ex
den Umgang mit den (inzwischen 2 und 3 Jahre alten) Kindern nicht un-
tersagen.

Das  gelte  auch  dann,  wenn  die  Kinder  von  ihrer  Partnerin  nicht  adop-
tiert worden sind, so das OLG Braunschweig. Es diene dem Kindeswohl,
wenn der Umgang auch zur Lebenspartnerin erhalten bleibt, weil es den
Kindern so ermöglicht  werde,  Klarheit  über  die  Familienverhältnisse zu
erlangen.

Die Ex war an der Schaffung der Verhältnisse schließlich maßgeblich be-
teiligt  und  kann  bei  der  Identitätsfindung  sowie  der  "Herkunftsermitt-
lung" der Kinder helfen. Gibt es keine ernstzunehmenden Gründe gegen
einen Umgang, so darf er nicht untersagt werden.

OLG Braunschweig, 2 UF 185/19
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Kurzarbeit Null kürzt den Urlaub

Während einer Kurzarbeit Null erwirbt ein Arbeitnehmer keine Urlaubs-
ansprüche. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf entschie-
den.

Die Klägerin ist seit dem 01.03.2011 als Verkaufshilfe mit Backtätigkeiten
bei  der  Beklagten,  einem  Betrieb  der  Systemgastronomie,  beschäftigt.
Sie  ist  in  einer  Drei-Tage-Woche  in  Teilzeit  tätig.  Vereinbarungsgemäß
stehen  ihr  pro  Jahr  28  Werktage  beziehungsweise  umgerechnet  14  Ar-
beitstage Urlaub zu. Ab dem 01.04.2020 galt für die Klägerin infolge der
Corona-Pandemie von April bis Dezember wiederholt Kurzarbeit Null. In
den  Monaten  Juni,  Juli  und  Oktober  2020  bestand  diese  durchgehend.
Im  August  und  September  2020  hatte  die  Beklagte  ihr  insgesamt  11,5
Arbeitstage Urlaub gewährt.

Die Klägerin meint, die Kurzarbeit habe keinen Einfluss auf ihre Urlaubs-
ansprüche. Konjunkturbedingte Kurzarbeit erfolge nicht auf Wunsch des
Arbeitnehmers,  sondern  im  Interesse  der  Arbeitgeberin.  Kurzarbeit  sei
auch  keine  Freizeit.  So  unterliege  sie  während  der  Kurzarbeit  Melde-
pflichten. Auch könne die Arbeitgeberin die Kurzarbeit kurzfristig vorzei-
tig beenden, weswegen es an einer Planbarkeit der freien Zeit fehle. Sie
begehrt  deshalb  die  Feststellung,  dass  ihr  für  das  Jahr  2020  der  unge-
kürzte Urlaub von 14 Arbeitstagen zustehe, das heißt noch 2,5 Arbeitsta-
ge.  Dem  tritt  die  Arbeitgeberin  entgegen.  Mangels  Arbeitspflicht  wäh-
rend der Kurzarbeit  Null  entstünden keine Urlaubsansprüche. Sie habe
deshalb  den Urlaubsanspruch der  Klägerin  für  2020 bereits  vollständig
erfüllt.

Das LAG Düsseldorf hat die Klage - ebenso wie das Arbeitsgericht Essen
- abgewiesen. Aufgrund der Kurzarbeit Null in den Monaten Juni, Juli und
Oktober  2020  habe  die  Klägerin  in  diesem  Zeitraum  keine  Urlaubsan-
sprüche  gemäß  §  3  Bundesurlaubsgesetz  erworben.  Der  Jahresurlaub
2020 stehe ihr deshalb nur anteilig im gekürzten Umfang zu.  Für jeden
vollen Monat der Kurzarbeit Null war der Urlaub um 1/12 zu kürzen, was
sogar eine Kürzung um 3,5 Arbeitstage ergeben würde. Im Hinblick dar-
auf, dass der Erholungsurlaub bezweckt, sich zu erholen, setze dies eine
Verpflichtung  zur  Tätigkeit  voraus.  Da  während  der  Kurzarbeit  die  bei-
derseitigen  Leistungspflichten  aufgehoben  sind,  würden  Kurzarbeiter
wie  vorübergehend  teilzeitbeschäftigte  Arbeitnehmer  behandelt,  deren
Erholungsurlaub ebenfalls anteilig zu kürzen sei.

Dies,  so  das  LAG,  entspreche  dem  Europäischen  Recht,  weil  nach  der
Rechtsprechung  des  Europäischen  Gerichtshofs  während  Kurzarbeit
Null der europäische Mindesturlaubsanspruch aus Artikel 7 Absatz 1 der
Richtlinie 2003/88/EG nicht entsteht.  Das deutsche Recht enthalte dazu
keine günstigere Regelung. Weder existiere diesbezüglich eine spezielle
Regelung  für  Kurzarbeit  noch  ergebe  sich  etwas  anderes  aus  den  Vor-
schriften  des  Bundesurlaubsgesetzes.  Insbesondere  sei  Kurzarbeit  Null
nicht  mit  Arbeitsunfähigkeit  zu  vergleichen.  An  alledem  habe  der  Um-
stand, dass die Kurzarbeit der Klägerin durch die Corona-Pandemie ver-
anlasst ist, nichts geändert.

Das LAG hat die Revision zugelassen.

Landesarbeitsgericht  Düsseldorf,  Urteil  vom  12.03.2021,  6  Sa  824/20,
nicht rechtskräftig

Jobcenter muss kein Tablet für iPad-Klasse zahlen

Schüler  einer  iPad-Klasse  haben  keinen  Anspruch  auf  Übernahme  der
Anschaffungskosten  eines  Tablets  durch  den  Grundsicherungsträger.
Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen entschie-
den.

Zugrunde lag das Verfahren einer Sechstklässlerin aus der Region Han-
nover, deren Familie Hartz IV bezieht. Mit Beginn des zweiten Schulhalb-
jahres war durch die Schule die unterstützende Nutzung eines iPads vor-
gesehen, das von den Eltern zu finanzieren war. Die Schülerin entschied
sich  für  das  teuerste  Neugerät  und  beantragte  beim  Jobcenter  die  Er-
stattung der Kosten von rund 460 Euro.

Das Jobcenter lehnte den Antrag ab und war allenfalls bereit, ein Darle-
hen  zu  gewähren.  Demgegenüber  meinte  die  Schülerin,  dass  sie  ohne
iPad die Hausaufgaben in Papierform bekäme und dadurch ausgegrenzt
werde. Ihre Eltern hätten der Einführung einer iPad-Klasse auch nur zu-
gestimmt, weil sie glaubten, die Kosten vom Jobcenter zu bekommen.

Das  LSG  hat  die  Rechtsauffassung  des  Jobcenters  bestätigt.  Kosten  für
digitale  Geräte  seien  aus  dem  Regelbedarf  zu  bestreiten.  Es  liege  kein
Mehrbedarf vor, weil ein iPad weder schulrechtlich vorgeschrieben noch
zum Erreichen des Schulabschlusses erforderlich sei.  Auch bei  einkom-
mensschwachen Familien knapp oberhalb von Hartz IV stelle ein iPad ei-
nen Luxus dar und keinen notwendigen Schulbedarf.
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Zudem obliege die Ausstattung mit Lernmitteln dem Schulträger, der für
Grundsicherungsempfänger  bei  der  Einrichtung  von  iPad-Klassen  kos-
tenfreie  Leihmöglichkeiten  schaffen  müsse.  Denn  Bedarfe,  die  der
Durchführung  des  Unterrichts  selbst  dienten,  lägen  in  der  Verantwor-
tung der Schule und dürften weder auf die Eltern noch auf das Jobcenter
abgewälzt werden. Dadurch, dass einzelne Schulen eine solche Ausstat-
tung  verlangten,  werde  ein  iPad  noch  nicht  zum  soziokulturellen  Exis-
tenzminimum eines Schülers. Ferner habe die Schule durch die Bevorzu-
gung  der  Firma Apple  gegen ihre  Neutralitätspflicht  verstoßen.  Ein  sol-
cher Rechtsbruch könne nicht durch den Einsatz öffentlicher Mittel  un-
terstützt werden.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat das LSG die Revision zugelassen.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 06.10.2020,
L 7 AS 66/19

Fernuniversität Hagen: Eilantrag gegen
videoüberwachte Prüfung erfolglos

Das  Oberverwaltungsgericht  (OVG)  Nordrhein-Westfalen  hat  den  Nor-
menkontroll-Eilantrag eines Studenten abgelehnt, der sich gegen die Co-
rona-Prüfungsordnung  der  Fernuniversität  Hagen  -  konkret  die  Video-
überwachung  von  Prüfungen  -  gewandt  hatte.  Die  Universität  müsse
dem prüfungsrechtlichen Grundsatz der Chancengleichheit Geltung ver-
schaffen, so das OVG. Dazu diene die Überwachung, mit der unter ande-
rem Prüfungsvorteile durch Täuschungen eingedämmt werden sollten.

Die Fernuniversität sieht in ihrer Corona-Prüfungsordnung als alternati-
ve Möglichkeit  neben Präsenzprüfungen,  die zurzeit  nicht durchgeführt
werden,  videobeaufsichtigte  häusliche  Klausurprüfungen  vor.  Danach
werden  die  Prüflinge  durch  prüfungsaufsichtsführende  Personen  über
eine Video- und Tonverbindung während der Prüfung beaufsichtigt. Die
Video-  und  Tonverbindung  sowie  die  Bildschirmansicht  des  Monitors
werden  vom  Beginn  bis  zum  Ende  der  Prüfung  aufgezeichnet  und  ge-
speichert.  Die  Prüfungsaufzeichnung  wird  nach  dem  Ende  der  Prüfung
gelöscht.  Dies  gilt  nicht,  wenn die  Aufsicht  Unregelmäßigkeiten im Prü-
fungsprotokoll vermerkt hat oder der Student eine Sichtung der Aufnah-
me  durch  den  Prüfungsausschuss  beantragt.  In  diesem  Fall  erfolgt  die
Löschung  der  Aufzeichnung  erst  nach  Abschluss  des  Rechtsbehelfsver-
fahrens.

Mit  dem  Eilantrag  begehrte  ein  Student,  der  an  einer  solchen  Prüfung
am 08.03.2021 teilnehmen möchte, die vorläufige Untersagung der Auf-
zeichnung und Speicherung der  Daten,  nicht  aber  des  Filmens an sich.
Er machte geltend, das Vorgehen verstoße gegen die Datenschutzgrund-
verordnung und sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung.

Das  OVG  hat  den  Antrag  abgelehnt.  Die  Rechtmäßigkeit  der  Aufzeich-
nung  und  Speicherung  könne  im  Eilverfahren  nicht  geklärt  werden.  Al-
lerdings  erlaube  die  Datenschutz-Grundverordnung  die  Datenverarbei-
tung, wenn sie für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich sei, die
im öffentlichen Interesse liege oder in Ausübung öffentlicher Gewalt er-
folge,  die  dem  Verantwortlichen  übertragen  worden  sei.  Hochschulen
seien  zur  Durchführung  von  Prüfungen  verpflichtet.  In  Wahrnehmung
dieser  Aufgabe  habe  die  Fernuniversität  dem  prüfungsrechtlichen
Grundsatz der Chancengleichheit Geltung zu verschaffen. Dieser verlan-
ge,  dass  für  vergleichbare  Prüflinge  so  weit  wie  möglich  vergleichbare
Prüfungsbedingungen gälten, um allen Teilnehmern gleiche Erfolgschan-
cen  zu  bieten.  Insbesondere  sei  zu  verhindern,  dass  einzelne  Prüflinge
sich durch eine Täuschung über Prüfungsleistungen einen Chancenvor-
teil gegenüber den rechtstreuen Prüflingen verschafften.

Die  Aufzeichnung  und  vorübergehende  Speicherung  dürfte  sich  im  Er-
gebnis im Hinblick darauf, die teilnehmenden Prüflinge von Täuschungs-
versuchen abzuhalten,  und im Hinblick auf ein sich im Verlauf der Prü-
fung  ergebendes  Bedürfnis  nach  Beweissicherung  in  der  Sphäre  des
Prüflings, auch für eine vom Prüfling geltend gemachte Störung des ord-
nungsgemäßen Prüfungsablaufs, als geeignet und erforderlich erweisen.
Die  wegen  der  verbleibenden  Rechtmäßigkeitszweifel  erforderliche  er-
gänzende Folgenabwägung falle zulasten des Antragstellers aus,  da die
durch die Aufzeichnung und Speicherung der Daten eintretenden Belas-
tungen zumutbar seien.

Oberverwaltungsgericht  Nordrhein-Westfalen,  Beschluss  vom
04.03.2021, 14 B 278/21.NE, unanfechtbar
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Bauen &
Wohnen

Mietrecht: Ist die Katze erlaubt, darf das Netz nicht
verboten werden

Das Amtsgericht Berlin-Tempelhof hat entschieden, dass Mieter Katzen-
netze an Balkonen anbringen dürfen, um ihre Katzen vor Sprüngen oder
Stürzen auf die Straße zu schützen. Das gelte zumindest dann, wenn das
Halten von Katzen laut Mietvertrag erlaubt ist.

In dem konkreten Fall ging es um eine Mieterin, die ein solches Netz an
ihrem Balkon angebracht hatte, ohne das Einverständnis des Vermieters
eingeholt  zu  haben.  Der  verlangte,  dass  der  Schutz  wieder  abmontiert
wird - jedoch vergeblich.

Zur erlaubten Katzenhaltung gehöre auch ein Katzennetz,  dass es dem
Tier ermögliche, an die frische Luft zu gelangen, ohne Nachbarn zu stö-
ren oder Singvögel zu jagen. Wird das Netz ohne "Eingriff in die Bausub-
stanz angebracht", so muss es nicht wieder abmontiert werden - zumal
der Vermieter hier das Netz bereits über einen längeren Zeitraum gedul-
det hatte.

AmG Berlin-Tempelhof, 18 C 336/19

Legen von Hauswasseranschlüssen: BMF zu
umsatzsteuerrechtlicher Behandlung

In einem aktuellen Schreiben beschäftigt sich das Bundesfinanzministe-
rium  (BMF)  unter  Bezugnahme  auf  ein  Urteil  des  Bundesfinanzhofes
(BFH)  mit  der  umsatzsteuerrechtlichen  Behandlung  des  Legens  von
Hauswasseranschlüssen.

Mit Urteil  vom 07.02.2018 (XI R 17/17) hatte der BFH entschieden, dass
das  Legen  eines  Hauswasseranschlusses  auch  dann  als  "Lieferung  von
Wasser" im Sinne des § 12 Absatz 2 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) in
Verbindung mit Nr. 34 der Anlage 2 zum UStG anzusehen ist, wenn diese
Leistung nicht von dem Wasserversorgungsunternehmen erbracht wird,
das das Wasser liefert.

Für die Anwendung des Urteils gilt  laut BMF in Bezug auf das Legen ei-
nes  Hauswasseranschlusses,  dass  ein  solcher  Anschluss  die  Verbin-
dungsstelle  zwischen der Wasserleitung des Versorgungsunternehmers
und den Leitungen des Verbrauchers beziehungsweise den Hauseinfüh-
rungen  ist.  Das  "Legen  eines  Hauswasseranschlusses"  sei  die  Verbin-
dung  des  Wasserverteilungsnetzes  mit  der  Wasseranlage  eines  Grund-
stücks durch den Wasserversorger oder einen Bauunternehmer. Es um-
fasse  alle  Leistungen,  die  der  den  Anschluss  verlegende  Unternehmer
gegenüber seinem Leistungsempfänger erbringt. Dabei umfasse die Be-
günstigung auch übliche Nebenleistungen, wie zum Beispiel den Boden-
aushub, wenn diese von demselben Unternehmer erbracht werden und
der Hauptleistung "Legen eines Hauswasseranschlusses"  ausschließlich
und unmittelbar dienen.

Nicht  begünstigt  sind laut  BMF dagegen Eingangsleistungen gegenüber
dem Unternehmer, der die Leistung "Legen eines Hauswasseranschlus-
ses" erbringt. Ebenso wenig seien Leistungen begünstigt, die nicht oder
nicht  ausschließlich das Legen eines Hauswasseranschlusses betreffen.
Insbesondere nicht begünstigt seien Arbeiten, die der Herstellung eines
Mehrfachanschlusses (Strom, Telekommunikation, Gas und Wasser) die-
nen.

Zur Person des leistenden Unternehmers führt das BMF aus, es sei un-
erheblich für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes, ob die Haus-
wasseranschlussleistung  und  die  Wasserbereitstellung  durch  ein  und
denselben Unternehmer erfolgen.

Nach  Abschnitt  13b.2  Absatz  5  Nr.  8  Umsatzsteuer-Anwendungserlass
(UStAE) stelle das "Legen von Hausanschlüssen" durch das Versorgungs-
unternehmen eine Bauleistung dar, wenn es sich hierbei um eine eigen-
ständige  Leistung  handelt.  Änderungen  dieser  Verwaltungsauffassung
seien aufgrund der oben genannten Rechtsprechung des BFH nicht an-
gezeigt.  Die  Entscheidung  des  BFH  hat  laut  BMF  ausschließlich  Bedeu-
tung  für  Zwecke  des  ermäßigten  Steuersatzes.  Der  Charakter  des  Um-
satzes  als  Bauleistung  in  Form  der  "Verschaffung  der  Möglichkeit  zum
Anschluss an das Versorgungsnetz" bleibe vollständig erhalten und das
"Legen  eines  Hausanschlusses"  könne  weiterhin  einen  Anwendungsfall
des § 13b UStG darstellen.

Gemäß dem BFH-Urteil  vom 08.10.2008 (V R 27/06),  sei  eine Personen-
identität  auf  der  Empfängerseite  für  die  Anwendung  des  ermäßigten
Steuersatzes nicht notwendig.
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Für  die  Anwendung  des  ermäßigten  Steuersatzes  sei  allein  entschei-
dend,  ob  die  Zahlung  ein  Entgelt  für  die  Verschaffung  der  Möglichkeit
zum Anschluss an das Versorgungsnetz durch den Wasserversorgungs-
unternehmer  ist.  Die  Bezeichnung  durch  die  Vertragsparteien  bezie-
hungsweise  die  den  Bescheid  erlassende  Behörde  sei  dabei  unerheb-
lich. Sofern es sich mithin um Entgelt für das Legen des Hauswasseran-
schlusses durch den Wasserversorgungsunternehmer handelt, sei auch
die dieser Zahlung zugrundeliegende Leistung ermäßigt zu besteuern.

Reparatur- und Wartungsleistungen Reparatur-, Wartungs- und ähnliche
Leistungen an den Hauswasseranschlüssen durch den Wasserversorger
oder  einen  Bauunternehmer  unterliegen  laut  BMF  dem  ermäßigten
Steuersatz.  Dies  gelte  auch  dann,  wenn  diese  Unterhaltungskosten  ge-
sondert  in  Rechnung  gestellt  werden,  da  diese  nicht  als  selbstständige
Hauptleistung  beurteilt  werden.  Eines  Rückgriffs  auf  die  neue  BFH-
Rechtsprechung bedürfe es insofern nicht.

Die Regelungen des aktuellen BMF-Schreibens ersetzen die Regelungen
des BMF-Schreibens vom 07.04.2009 (BStBl I S. 531). Sie sind laut BMF in
allen  offenen Fällen  anzuwenden.  Für  vor  dem 01.01.2021 ausgeführte
Leistungen  werde  es  -  auch  für  Zwecke  des  Vorsteuerabzugs  des  Leis-
tungsempfängers -  allerdings nicht  beanstandet,  wenn sich der leisten-
de  Unternehmer  auf  die  entgegenstehenden  Regelungen  des  BMF-
Schreibens vom 07.04.2009 beruft.

Bundesfinanzministerium,  Schreiben  vom  04.02.2021,  III  C  2  -  S
7221/19/10004 :001

Hangrutschgefahr muss nicht schon mit Erteilung der
Baugenehmigung geklärt sein

Ein  sich  um  die  Tragfähigkeit  seines  Grundstücks  sorgender  Nachbar
kann nicht die Aufhebung einer für das angrenzende Grundstück erteil-
ten  Baugenehmigung  verlangen,  die  unter  der  Bedingung  steht,  dass
spätestens bei  Baubeginn eine Bescheinigung über  die  Gewährleistung
der  Standsicherheit  des  Bauvorhabens  vorzulegen  ist.  Dies  entschied
das Verwaltungsgericht (VG) Mainz.

Der beigeladene Nachbar wandte sich mit seinen Widersprüchen gegen
im vereinfachten Genehmigungsverfahren vom beklagten Landkreis er-
lassene  Baugenehmigungen  für  zwei  Mehrparteienwohnhäuser.  Er
machte dabei im Wesentlichen geltend, aufgrund der Hanglage des Ge-
biets bestehe bei Verwirklichung des Bauvorhabens die Gefahr von Erd-
rutschungen,  die  die  Standsicherheit  seines  oberhalb  des  Baugrund-
stücks gelegenen Wohngebäudes bedrohten. Nachdem der Kreisrechts-
ausschuss des Landkreises nach über einem Jahr seit Erhebung der Wi-
dersprüche noch nicht über diese entschieden hatte, erhob die Bauher-
rin  Untätigkeitsklage  auf  Zurückweisung  der  Widersprüche.  Sie  machte
ihr  Recht  auf  Erhalt  einer  bestandskräftigen  Baugenehmigung  geltend
und führte  aus,  dass  Nachbarrechte  durch  die  mit  den  Widersprüchen
angegriffenen  Baugenehmigungen  nicht  verletzt  würden.  Das  VG  gab
der  Klage  statt  und  verpflichtete  den  beklagten  Landkreis,  die  Wider-
sprüche gegen die Baugenehmigungen kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die  Verpflichtungsklage  auf  Erlass  eines  Widerspruchsbescheids  durch
den Beklagten sei zulässig und begründet. Die Baugenehmigungen ver-
letzten  keine  nachbarschützenden  Vorschriften,  die  ein  Grundstücks-
nachbar allein rügen könne. Der Beigeladene könne insbesondere nkei-
ne Verletzung seines  Eigentums durch Gefährdung der  Standsicherheit
des  auf  seinem  Grundstück  vorhandenen  Gebäudes  geltend  machen.
Die  Frage  der  Standsicherheit  baulicher  Anlagen  und  der  Tragfähigkeit
des Baugrundes des Nachbargrundstücks nach § 13 Landesbauordnung
sei  nicht  Gegenstand  des  Prüfprogramms  der  Bauaufsichtsbehörde  im
vereinfachten Genehmigungsverfahren.

Die  Baugenehmigungen  seien  jedoch  unter  der  Bedingung  ergangen,
dass spätestens bei Baubeginn der Baubehörde Bescheinigungen sach-
verständiger Personen über die Gewährleistung der Standsicherheit des
Vorhabens  vorzulegen  seien.  Diese  Regelung  in  der  Baugenehmigung
sei  geeignet,  eine  ausreichende  Vorsorge  vor  Verletzungen  des  Eigen-
tums  des  Nachbarn  zu  gewährleisten.  Der  Nachbar  habe  keinen  An-
spruch  darauf,  dass  bereits  im  Zeitpunkt  der  Erteilung  der  noch  nicht
endgültig die Bebauung freigebenden Baugenehmigung die Hangrutsch-
gefahr abschließend geklärt werde. Ausreichend sei es, wenn - wie hier -
durch das Instrument der Bedingung verhindert werde, dass von der er-
teilten  Baugenehmigung  Gebrauch  gemacht  werde  und  zulasten  des
Nachbarn vollendete Tatsachen geschaffen würden.

Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 24.02.2021, 3 K 248/20.MZ
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Ehe, Familie
und Erben

Krankheitsbedingter Auszug aus dem Familienheim
führt zum Wegfall der Steuerbefreiung

Veräußert der Erbe das Familienheim innerhalb von zehn Jahren, entfällt
die  Erbschaftsteuerbefreiung  auch  dann,  wenn  der  Auszug  auf  ärztli-
chen Rat aufgrund einer Depressionserkrankung erfolgt. Dies hat das Fi-
nanzgericht n(FG) Münster entschieden.

Die Klägerin beerbte ihren 2017 verstorbenen Ehemann zur Hälfte.  Zur
Erbschaft  gehörte  auch  das  hälftige  Miteigentum  an  dem  bislang  von
den Eheleuten gemeinsam bewohnten Einfamilienhaus. Ende 2018 ver-
äußerte die Klägerin das Einfamilienhaus und zog 2019 in eine zuvor er-
worbene Eigentumswohnung um.

Das Finanzamt änderte daraufhin den Erbschaftsteuerbescheid und ver-
sagte  die  Steuerbefreiung  für  das  Familienheim.  Hiergegen wandte  die
Klägerin ein, dass sie nach dem Tod ihres Ehemannes unter Depressio-
nen  und  Angstzuständen  gelitten  habe,  insbesondere  weil  ihr  Mann  in
dem  Haus  verstorben  sei.  Daraufhin  habe  ihr  Arzt  ihr  geraten,  die
Wohnumgebung zu wechseln, weshalb sie aus zwingenden Gründen an
einer weiteren Selbstnutzung gehindert gewesen sei.

Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Die Steuerbefreiung für
ein  Familienheim,  welches  der  Erbe  innerhalb  von  zehn  Jahren  nicht
mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt, falle nur dann nicht weg, wenn er
aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung gehindert sei. Derarti-
ge zwingende Gründe lägen bei der Klägerin nicht vor. Dabei ist das FG
davon ausgegangen,  dass die Depressionserkrankung und der Tod des
Ehemannes  im  Einfamilienhaus  die  Klägerin  zwar  erheblich  psychisch
belastet haben. Ein zwingender Grund im Sinne des Gesetzes sei jedoch
nur dann gegeben, wenn das Führen eines Haushalts schlechthin (etwa
aufgrund von Pflegebedürftigkeit) unmöglich sei. Dies sei bei der Kläge-
rin aufgrund des Umzugs in die Eigentumswohnung nicht der Fall gewe-
sen.  Eine solche restriktive Gesetzesauslegung der Rückausnahme zum
Steuerbefreiungstatbestand  sei  verfassungsrechtlich  geboten,  da  die
Steuerbefreiung  für  Familienheime  Grundeigentümer  gegenüber  Inha-
bern anderer Vermögenswerte bevorzuge.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 10.12.2020, 3 K 420/20 Erb

Betreute: Rechte bei Erbschaften gestärkt

Betreute, die eine Erbschaft im Rahmen eines "Behindertentestaments"
gemacht haben, sind nicht für Gerichtsgebühren für ihr Betreuungsver-
fahren  heranzuziehen.  Dies  hat  das  Oberlandesgericht  (OLG)  Zweibrü-
cken entschieden.

Nach  einer  Vorschrift  im  Gerichts-  und  Notarkostengesetz  (Nr.  11101
des Kostenverzeichnisses  im GNotKG)  ist  eine wertabhängige Jahresge-
bühr  für  jedes  angefangene  Kalenderjahr  einer  Dauerbetreuung  zu  er-
heben,  sofern  die  Betreuung  das  Vermögen  zum  Gegenstand  hat  und
das Vermögen nach Abzug der  Verbindlichkeiten mehr  als  25.000 Euro
beträgt.  Ein  selbst  genutztes  Hausgrundstück  wird  hierbei  nicht  mitge-
rechnet.

Im Fall,  über den das OLG Zweibrücken zu befinden hatte,  war der Be-
treute  mittels  eines  so  genannten  Behindertentestaments  nicht  befrei-
ter  Vorerbe  eines  Vermögens  von  über  500.000  Euro  seiner  Eltern  ge-
worden  und  sollte  zu  einer  jährlichen  Gerichtsgebühr  von  1.320  Euro
herangezogen werden. Der Nachlass unterliegt einer Dauertestaments-
vollstreckung  und  sowohl  die  Vermögenssubstanz  als  auch  die  Vermö-
genserträge  sind  dadurch  dem  Betreuten  entzogen;  allein  der  Testa-
mentsvollstrecker  kann  im  Rahmen  der  Vorgaben  des  Erblassers  über
das Vermögen verfügen.

Das OLG hat entschieden, dass durch die Heranziehung des Vermögens
des Betreuten, über das er selbst nicht verfügen kann, Sinn und Zweck
des  "Behindertentestaments"  konterkariert  würde.  Die  testamentari-
schen Bestimmungen sollten hier gerade dazu dienen, das Nachlassver-
mögen des Betreuten dem Zugriff des Sozialhilfeträgers zu entziehen.

Nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesgerichtshofs  seien  solche  Verfü-
gungen von Todes wegen grundsätzlich nicht sittenwidrig, sondern viel-
mehr  Ausdruck  der  sittlich  anzuerkennenden  Sorge  für  das  Wohl  des
Kindes über den Tod der Eltern hinaus, wenn die Eltern eines behinder-
ten  Kindes  die  Nachlassverteilung  durch  eine  kombinierte  Anordnung
von Vor- und Nacherbschaft sowie einer - mit konkreten Verwaltungsan-
weisungen  versehenen  -  Dauertestamentsvollstreckung  so  gestalten,
dass das Kind zwar Vorteile aus dem Nachlassvermögen erhält, der Sozi-
alhilfeträger  auf  dieses  jedoch  nicht  zugreifen  kann.  Das  OLG  hat  aus
diesem  Grundsatz  nunmehr  abgeleitet,  dass  für  die  Geltendmachung
von  Gerichtsgebühren  für  das  Betreuungsverfahren  durch  die  Landes-
justizkasse nichts Anderes gelten könne.
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Pfälzisches Oberlandesgericht  Zweibrücken,  Beschluss vom 23.11.2020,
3 W 58/20

OLG Braunschweig, 1 W 42/17

Zahlung eines Betrugsopfers an Heiratsschwindler ist
nicht sozialwidrig

Eine Frau, die an einen Heiratsschwindler rund 24.000 Euro gezahlt hat
und  deswegen  mittellos  wurde,  muss  ihr  vorläufig  bewilligte  Hartz-IV-
Leistungen nicht an das Jobcenter zurückzahlen. Denn das Verhalten der
damals 62-Jährigen sei nicht sozialwidrig gewesen, so das Landessozial-
gericht (LSG) Baden-Württemberg.

Das Jobcenter hatte der Frau zunächst wegen Mittellosigkeit monatliche
Leistungen von etwa 770 Euro bewilligt, dann aber einen Ersatzanspruch
nach § 34 Sozialgesetzbuch II (SGB II) hinsichtlich der Leistungen festge-
stellt:  Sie  habe  ihr  Vermögen  vermindert,  weil  sie  einen  Gesamtbetrag
von rund 24.000 Euro ins Ausland transferiert habe, ohne sich die Rück-
zahlung dieser Beträge zum Beispiel in Form eines Darlehensvertrags zu
sichern.  Wer  seit  einem  Jahr  keine  Einnahmen  mehr  erziele,  keine  Er-
werbstätigkeit  in  Aussicht  habe und dennoch sämtliche Ersparnisse ins
Ausland  transferiere,  um  dann  einen  Monat  später  einen  Antrag  auf
SGB-II-Leistungen zu  stellen,  handle  grob fahrlässig.  Unter  Zugrundele-
gung eines aktuellen monatlichen Bedarfs von rund 770 Euro hätte das
transferierte  Geld  31  Monate  zur  Deckung  des  Lebensunterhalts  ge-
reicht.

Das LSG Baden-Württemberg hat den Bescheid auf Geltendmachung ei-
nes  Ersatzanspruchs  aufgehoben.  Ein  solcher  setze  ein  sozialwidriges
Verhalten voraus. Hierunter falle nur das absichtliche Herbeiführen der
Hilfebedürftigkeit.  Es  obliege  aber  grundsätzlich  nicht  den  staatlichen
Stellen zu prüfen, ob die Hilfebedürftigkeit  nachvollziehbar,  naiv,  unbe-
dacht  oder  moralisch  verwerflich  entstanden  sei.  Die  Grenze  sei  viel-
mehr  erst  da  zu  ziehen,  wo Vermögen kausal  zum Zwecke  der  Herbei-
führung der Hilfebedürftigkeit verschwendet werde. Anhaltspunkte hier-
für lägen nicht vor. Vielmehr dürfte die Klägerin selbst Opfer einer Straf-
tat  geworden  sein.  Charakteristisch  für  Betrugsopfer  dürfte  sein,  dass
deren  Verhalten  für  Außenstehende  und  im  Nachhinein  objektiv  nicht
nachvollziehbar  sei.  Das  Verhalten  sei  deswegen  aber  nicht  als  sozial-
widrig anzusehen.

Landessozialgericht  Baden-Württemberg,  Urteil  vom 20.10.2020,  L  9 AS
98/18

Scheidung: Steuerschulden müssen anteilig beglichen
werden

Zwar  haftet  ein  Ehepaar  grundsätzlich  "gesamtschuldnerisch"  für  Steu-
erschulden beim Finanzamt.  Allerdings  muss  das  nicht  zu  gleichen Tei-
len geschehen, sondern nach dem Verhältnis der Steuerbeträge, die bei
Einzelveranlagung angefallen wären, so das Brandenburgische Oberlan-
desgericht.

In dem konkreten Fall  ging es um ein geschiedenes Paar.  Die Frau ver-
langte  nach  der  Trennung  eine  anteilige  Erstattung  von  Steuerzahlun-
gen,  die  sie  für  zwei  in  der  Vergangenheit  liegende  Steuerjahre  leisten
musste. Es ging um insgesamt 87.000 Euro.

Da die Frau in den fraglichen Jahren lediglich über ein durchschnittliches
Einkommen in Höhe von monatlich knapp 1.700 Euro verfügte, ihr Mann
aber über mehr als 7.000 Euro im Monat, sei anzunehmen, dass der Ex-
Gatte  in  der  Vergangenheit  auch  die  Steuern  bezahlt  habe.  Deswegen
erscheine es  von daher  schon außergewöhnlich,  dass  die  Frau nun die
Einkommensteuer-Schulden allein zahlen solle.

Brandenburgisches OLG, 15 UF 176/18 vom 30.01.2020
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30 Meter hoher Mobilfunkmast: Nachbar unterliegt
mit Eilantrag

Die  Errichtung  eines  30  Meter  hohen  Mobilfunkmasts  in  der  Bergisch
Gladbacher  Ortschaft  Neuenhaus  ist  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit
rechtmäßig. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln entschieden und
damit den Eilantrag eines Nachbarn gegen die für den Funkmast erteilte
Baugenehmigung abgelehnt.

Die Stadt Bergisch Gladbach hatte die Baugenehmigung für den Mobil-
funkmast  im  Oktober  2020  erteilt.  Der  Mast  soll  der  Erweiterung  und
Weiterentwicklung des Mobilfunknetzes der Deutschen Telekom dienen.
Nachdem  ein  Nachbar  aufgrund  von  Bauarbeiten  auf  die  geplante  Er-
richtung  des  Mobilfunkmasts  aufmerksam  geworden  war,  hatte  er  am
05.02.2021  einen  Eilantrag  beim  VG  gestellt.  Zu  dessen  Begründung
machte er geltend, die Errichtung eines so hohen Mobilfunkmasts sei in
dem  rechtlich  als  Wohngebiet  zu  qualifizierenden  Bereich  unzulässig.
Außerdem würde  der  Mast  eine  erdrückende  Wirkung  auf  sein  Grund-
stück ausüben.

Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Die Baugenehmigung sei nach dem Er-
kenntnisstand des Eilverfahrens mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtmä-
ßig. Der Funkmast solle der schnelleren Datenübertragung und größerer
Übertragungskapazität  gerade an dem gewählten Standort  dienen.  Da-
mit handele es sich um eine fernmeldetechnische Nebenanlage im Netz
der Deutschen Telekom, die auch in einem Wohngebiet zulässig sei. Da
sie  dem  Wohl  der  Allgemeinheit  diene,  um  eine  ausreichende  Mobil-
funkversorgung  sicherzustellen,  hätte  die  Erteilung  einer  Baugenehmi-
gung mit Rücksicht auf die Interessen der Nachbarn nur aus gravieren-
den Gründen versagt werden dürfen.

Solche Gründe lägen hier nicht vor, weswegen die Stadt die Erteilung der
Baugenehmigung  nicht  hätte  ablehnen  dürfen.  Namentlich  bleibe  der
Charakter der Ortschaft als Wohngebiet gewahrt. Auch gingen von dem
Funkmast keine unzumutbaren Belästigungen aus. Angesichts eines Ab-
stands  von  mehr  als  31  Metern  zu  dem  Grundstück  des  Antragstellers
habe  der  Funkmast  keine  erdrückende,  den  eigenständigen  Charakter
dieses Grundstücks nehmende Wirkung.

Gegen den Beschluss können die Beteiligten Beschwerde einlegen, über
die  das  Oberverwaltungsgericht  Nordrhein-Westfalen entscheiden wür-
de.

Verwaltungsgericht  Köln,  Beschluss  vom  25.02.2021,  2  L  215/21,  nicht
rechtskräftig

"Wahl-O-Mat": Einzelbewerber nicht zu
berücksichtigen

Im  "Wahl-O-Mat",  der  Wahlentscheidungshilfe  der  Bundeszentrale  für
politische  Bildung  für  die  Landtagswahl  in  Baden-Württemberg  am
14.03.2021,  müssen  die  politischen  Thesen  von  Einzelbewerbern  nicht
berücksichtigt  werden.  Das  hat  das  Verwaltungsgericht  (VG)  Köln  ent-
schieden.

Der  Antragsteller  steht  als  Einzelbewerber  im  Landtagswahlkreis  Stutt-
gart  I  zur  Wahl.  Er  begehrte  mit  seinem  Antrag,  mit  seinen  politischen
Thesen  im  "Wahl-O-Mat"  berücksichtigt  zu  werden,  hilfsweise  die  ent-
sprechende Internetseite zu deaktivieren. Durch den aktuellen "Wahl-O-
Mat"  würden  nur  Parteien,  aber  keine  Einzelbewerber  berücksichtigt.
Daher sah er sich in seinem Recht auf Chancengleichheit bei der Wahl-
teilnahme verletzt.

Dem ist das VG nicht gefolgt. Die Bundeszentrale erfülle mit dem "Wahl-
O-Mat"  ihren  verfassungsrechtlichen  Informationsauftrag.  Dazu  gehöre
es, Informationen auszuwählen, aufzubereiten und übersichtlich darzu-
stellen, um eine möglichst große Zahl von Adressaten zu erreichen. Da-
bei  könne  die  Bundeszentrale  sich  von  der  Relevanz  für  die  Mehrheit
der Anwender leiten lassen und Einzelbewerber unberücksichtigt lassen.
Nach  dem  Landtagswahlrecht  von  Baden-Württemberg  könnten  sich
Einzelbewerber  zur  Wahl  stellen,  allerdings nur  in  einem Wahlkreis.  Da
die  Wahlberechtigten  in  den  übrigen  69  Wahlkreisen  den  Antragsteller
daher  überhaupt  nicht  wählen  könnten,  sei  seine  Bewerbung  für  die
überwältigende  Mehrheit  der  "Wahl-O-Mat"-Zielgruppe  ohne  Bedeu-
tung. Eine Gleichbehandlung von Einzelbewerbern und Parteien sei auch
verfassungsrechtlich nicht geboten.

Gegen den Beschluss können die Beteiligten Beschwerde einlegen, über
die  das  Oberverwaltungsgericht  Nordrhein-Westfalen entscheiden wür-
de.

Verwaltungsgericht  Köln,  Beschluss  vom  09.03.2021,  6  L  385/21,  nicht
rechtskräftig
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Steuerkriminalität:
Telekommunikationsüberwachung in besonders
schweren Fällen geplant

Der  Finanzausschusses  des  Bundesrates  hat  am 18.02.2021  einem Ge-
setzentwurf  der  Bundesregierung  zur  Änderung  der  Strafprozessord-
nung  zugestimmt.  Wie  das  Finanzministerium  Hessen  mitteilt,  geht  es
dabei  um  mehr  Telekommunikationsüberwachung  für  Fälle  besonders
schwerer Steuerkriminalität.

Nach  derzeitiger  Rechtslage  sei  eine  Telekommunikationsüberwachung
nur  in  Fällen  der  bandenmäßig  durchgeführten  Umsatz-  oder  Ver-
brauchsteuerhinterziehung  zulässig.  Dies  soll  nach  dem  Gesetzentwurf
der  Bundesregierung  künftig  auch  in  anderen  Fällen  der  besonders
schweren  Steuerhinterziehung  und  insbesondere  unabhängig  von  der
Steuerart möglich sein.

Die  Panama  Papers  und  weitere  Daten-Leaks  hätten  sehr  deutlich  ge-
macht,  dass  zur  Strafverfolgung  alle  zur  Verfügung  stehenden  rechtli-
chen Mittel  eingesetzt  werden müssten,  so Hessens Finanzminister  Mi-
chael Boddenberg (CDU), der hierzu auch die Telekommunikationsüber-
wachung zählt, sollten andere Maßnahmen nicht zum gewünschten Ziel
führen.  "Wir  brauchen  mehr  Ermittlungsmöglichkeiten,  als  dies  bislang
der Fall ist. Der Rechtsstaat muss wehrhaft sein und alle ihm zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten nutzen, um schwere Steuerhinterziehung
zu bekämpfen", so Boddenberg.

Finanzministerium Hessen, PM vom 18.02.2021

Internetzugangsanbieter und Rechteinhaber gründen
unabhängige "Clearingstelle"

Internetzugangsanbieter  und  Rechteinhaber  in  Deutschland  haben  ei-
nen gemeinsamen Verhaltenskodex "Clearingstelle  Urheberrecht im In-
ternet" (CUII)  unterzeichnet.  Unternehmen und Verbände beider Seiten
hatten zu diesem Zweck im Vorfeld ein Verfahren erarbeitet, durch das
der  Zugang  zu  sogenannten  "strukturell  urheberrechtsverletzenden
Webseiten"  nun  außergerichtlich  gesperrt  werden  kann,  wenn  die  ge-
meinsam  eingerichtete  unabhängige  Clearingstelle  unter  Vorsitz  eines
pensionierten Richters des Bundesgerichtshofes dies empfiehlt und die
Bundesnetzagentur  (BNetzA)  keine  Bedenken  gemäß  der  EU-Netzneu-
tralitätsverordnung hat.

Strukturell  urheberrechtsverletzende  Webseiten  sind  Webseiten,  deren
Geschäftsmodell  auf  massenhafte  Urheberrechtsverletzungen  ausge-
richtet ist. Sie fügen den betroffenen Branchen der Kreativwirtschaft je-
des  Jahr  große  wirtschaftliche  Schäden  zu,  indem  sie  unberechtigt  Zu-
gang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten verschaffen und dadurch
die Nutzung legaler Angebote behindern. Für die Internetzugangsanbie-
ter  als  bloße  Vermittler  bietet  das  Verfahren  unter  Beteiligung  der
BNetzA  die  erforderliche  Rechtssicherheit.  Außerdem gibt  es  ihnen  die
Aussicht auf Rechtsfrieden nach mehr als einem Jahrzehnt an Gerichts-
streitigkeiten zur Frage, unter welchen Voraussetzungen sie verpflichtet
sind, urheberrechtliche Netzsperren umzusetzen.

Es  sollen  ausdrücklich  ausschließlich  klare  Fälle  von  urheberrechtsver-
letzenden Webseiten gesperrt werden. Dies betrifft strukturell urheber-
rechtsverletzende  Webseiten,  deren  Anbieter  ein  Geschäftsmodell  ver-
folgen, mit dem geschützte Werke wie Kinofilme oder Musikstücke plan-
mäßig  und  ohne  Berechtigung  einer  hohen  Nutzerzahl  zugänglich  ge-
macht  und  damit  regelmäßig  hohe  Werbeerlöse  erzielt  werden.  Eine
Sperrungsempfehlung  durch  die  CUII  kann  nur  bei  Einstimmigkeit  des
dreiköpfigen Prüfausschusses erfolgen. Den Vorsitz des Ausschusses ha-
ben jeweils renommierte pensionierte Richter des Bundesgerichtshofes,
die mit der Materie rechtlich und technisch vertraut sind.

Die Umsetzung einer Sperrempfehlung der CUII erfolgt durch eine soge-
nannte  DNSSperre.  Der  Internetzugangsanbieter  leitet  die  Anfrage  der
Nutzerinnen und Nutzer auf eine Informationsseite der CUII um, auf der
sie Hinweise zur Sperre erhalten. Ein Antrag auf Umsetzung einer DNS-
Sperre  bei  der  CUII  ist  möglich,  wenn  die  Unterbindung  der  Urheber-
rechtsverletzung durch die Inanspruchnahme des Betreibers der verlet-
zenden  Webseite  oder  dessen  Hosting-Dienstes  erfolglos  geblieben  ist
oder erkennbar keine Aussicht auf Erfolg hat.

Clearingstelle  Urheberrecht  im  Internet,  cuii.de,  Pressemitteilung  vom
11.3.2021
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Impfpflicht bei Soldaten in Bezug auf klassische
Krankheitserreger gegeben

Verweigert  ein  Soldat  den  Befehl  zur  Teilnahme  an  einem  Impftermin,
liegt  darin  ein  Dienstvergehen,  das  mit  einer  Disziplinarmaßnahme ge-
ahndet  werden  kann.  Dies  hat  der  2.  Wehrdienstsenat  des  Bundesver-
waltungsgerichts (BVerwG) in einem Beschwerdeverfahren entschieden.

Ein Hauptfeldwebel  hatte die Teilnahme an der militärischen Basisimp-
fung verweigert. Dabei handelt es sich um eine für alle Soldaten vorge-
sehene grundlegende Impfung zum Schutz gegen klassische Krankheits-
erreger  (zum  Beispiel  Tetanus,  Diphtherie,  Keuchhusten  -  nicht:  Covid
19).  Er  meinte,  sein  Asthma  und  seine  Neurodermitis  gingen  auf  eine
frühere  Impfung  zurück.  Ihm  drohten  schwere  Gesundheitsschäden.
Nach Einschätzung der behandelnden Truppenärzte war diese Befürch-
tung  unbegründet.  Deshalb  befahl  ihm sein  Einheitsführer  die  Teilnah-
me an der Impfung und verhängte nach wiederholter Befehlsverweige-
rung acht Tage Disziplinarrest.

Der Disziplinararrest ist ein kurzzeitiger Freiheitsentzug und die strengs-
te einfache Disziplinarmaßnahme, die ein Vorgesetzter in eigener Befug-
nis anordnen kann. Das zuständige Truppendienstgericht hat diese Ent-
scheidung  nach  Einholung  eines  medizinischen  Sachverständigengut-
achtens gebilligt.

Das BVerwG hat in dem Beschwerdeverfahren die rechtlichen Einwände
des Hauptfeldwebels geprüft und das Rechtsmittel zurückgewiesen. Den
Soldaten  der  Bundeswehr  sei  eine  weitergehende  Impfpflicht  auferlegt
als  anderen Staatsbürgern.  In §  17a Absatz 2 Soldatengesetz (SG) habe
der  Gesetzgeber  ausdrücklich  eine  Pflicht  zur  Duldung  von  Impfungen
als  Teil  der  soldatischen  Gesunderhaltungspflicht  vorgeschrieben  und
das Grundrecht auf körperliche Selbstbestimmung in Artikel 2 Absatz 2
Grundgesetz  (GG)  eingeschränkt.  Dies  beruhe  auf  der  Erwägung,  dass
die  Verbreitung übertragbarer  Krankheiten die  Einsatzbereitschaft  mili-
tärischer Verbände erheblich schwächen kann.

Die Impfung sei nur dann nicht zumutbar, wenn objektiv eine erhebliche
Gefahr für Leben oder Gesundheit des Soldaten vorliegt (§ 17a Absatz 4
Satz  2  SG).  Auf  die  subjektive  Einschätzung  des  betroffenen  Soldaten
komme es nicht an. Die in Artikel 87a Absatz 1 GG vorausgesetzte Funk-
tionsfähigkeit  der Bundeswehr wäre gefährdet,  wenn die Frage der Zu-
mutbarkeit  von  mit  gesundheitlichen  Risiken  verbundenen  Befehlen
ähnlich einer Gewissensentscheidung letztlich von der individuellen Risi-
koeinschätzung der einzelnen Soldaten abhängig wäre. 

Denn Soldaten müssten von Berufs wegen bei der Erfüllung von Befeh-
len - insbesondere bei Auslandseinsätzen und im Fall der Landesvertei-
digung - erhebliche Gesundheitsrisiken hinnehmen.

Das BVerwG hat allerdings darauf hingewiesen, dass die subjektive Ge-
fahreneinschätzung  des  Soldaten  bei  der  Bewertung  des  Dienstverge-
hens eine Rolle spielen kann und dass im vorliegenden Fall im Ergebnis
der subjektiven Belastungssituation des Hauptfeldwebels dadurch Rech-
nung getragen worden sei,  dass anders als in sonstigen Fällen der wie-
derholten  Befehlsverweigerung  nicht  das  mit  schwerwiegenderen  Fol-
gen verbundene gerichtliche Disziplinarverfahren gewählt worden ist.

Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 22.12.2020

Kommunen: Keine Entschädigung wegen überlanger
Dauer von Verwaltungsrechtsstreitigkeiten mit
Bürgern

Kommunen  und  kommunale  Zweckverbände  können  nur  dann  einen
Anspruch  auf  Entschädigung  wegen  überlanger  Dauer  eines  verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrens haben, wenn sie in diesem Verfahren ein
Selbstverwaltungsrecht  gegenüber  einem  anderen  Träger  öffentlicher
Gewalt geltend gemacht haben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG) entschieden.

Kläger und Revisionskläger sind eine Stadt sowie ein kommunaler Was-
serverband. Sie begehren vom beklagten Land Brandenburg jeweils eine
Entschädigung  wegen  der  überlangen  Dauer  von  abgabenrechtlichen
Verfahren  vor  dem  Verwaltungsgericht.  In  diesen  Verwaltungsrechts-
streitigkeiten  hatten  Bürger  Beitrags-  oder  Gebührenbescheide  ange-
fochten, die von den Klägern als Träger der örtlichen Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung erlassen worden waren. Nach dem Abschluss
dieser  als  überlang  gerügten  Gerichtsverfahren  haben  die  Kläger  Ent-
schädigungsklagen gegen das Land erhoben, die das dafür erstinstanz-
lich  zuständige  Oberverwaltungsgericht  abgewiesen  hat.  Die  dagegen
gerichteten Revisionen der Kläger hatten keinen Erfolg.

Die  Kläger  hätten  schon  deshalb  keinen  Anspruch  auf  Entschädigung
wegen überlanger Verfahrensdauer, weil sie nicht als entschädigungsbe-
rechtigte  Verfahrensbeteiligte  des  jeweils  als  überlang  gerügten  Ge-
richtsverfahrens  im  Sinne  der  Entschädigungsregelung  des  §  198  des
Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) anzusehen seien, so das BVerwG. 
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Dazu zählten Träger der öffentlichen Verwaltung nur dann, wenn sie in
Wahrnehmung  eines  Selbstverwaltungsrechts  an  dem  Verfahren  betei-
ligt gewesen sind (§ 198 Absatz 6 Nr. 2 GVG). Das sei in verwaltungsge-
richtlichen Streitigkeiten nur dann der Fall, wenn es sich um einen Streit
mit  einem  anderen  Träger  öffentlicher  Gewalt  (etwa  der  Rechtsauf-
sichtsbehörde)  handelt,  nicht  aber  in  Streitigkeiten,  die  die  Gemeinde
oder der  Wasserverband als  Träger  der  öffentlichen Verwaltung mit  ei-
nem Bürger führt.

Denn  unabhängig  davon,  ob  das  Selbstverwaltungsrecht  -  wie  für  Ge-
meinden - im Grundgesetz selbst geregelt oder wie - im Fall des Wasser-
verbandes  -  durch  (einfaches)  Gesetzesrecht  begründet  ist,  handele  es
sich dabei um ein Kompetenzrecht, das nur durch einen anderen Träger
öffentlicher  Verwaltung  verletzt  und  diesem  gegenüber  verwaltungsge-
richtlich  geltend  gemacht  werden  kann,  nicht  aber  gegenüber  einem
Bürger, betont das BVerwG.

Bundesverwaltungsgericht,  Urteile  vom  26.02.2021,  5  C  17.19  D,  5  C
15.19 D und 5 C 16.19 D

Ehemaliger Finanzminister verliert nach Untreue
Beamtenpension

Der  zu  einer  Haftstrafe  verurteilte  ehemalige  rheinland-pfälzische  Fi-
nanzminister Ingolf Deubel (SPD) hat mit seiner strafgerichtlichen Verur-
teilung  seine  Pensionsansprüche  verloren.  Dies  entschied  das  Verwal-
tungsgericht (VG) Koblenz in einem Eilverfahren.

Deubel war wegen Straftaten, die er während seiner Amtszeit als Minis-
ter  und  als  Ruhestandsbeamter  begangen  hatte,  vom  Landgericht  Ko-
blenz  rechtskräftig  zu  einer  Gesamtfreiheitsstrafe  von  zwei  Jahren  und
drei  Monaten verurteilt  worden.  Damit  habe  er  seine  Rechte  als  Ruhe-
standsbeamter verloren, so das VG Koblenz.  Denn nach der einschlägi-
gen  Vorschrift  im  Landesbeamtenversorgungsgesetz  verliere  ein  Ruhe-
standsbeamter, der wegen einer nach Beendigung des Beamtenverhält-
nisses  begangenen  vorsätzlichen  Tat  zu  einer  Freiheitsstrafe  von  min-
destens  zwei  Jahren  verurteilt  worden  sei,  seine  Pensionsansprüche.
Diese Vorschrift sei hier anwendbar, obwohl die strafgerichtliche Verur-
teilung wegen mehrerer begangener Straftaten erfolgt sei.

Denn auch ein Ruhestandsbeamter, der durch mehrere Rechtsverstöße
zu einer solchen Freiheitsstrafe verurteilt worden sei, habe sich für den
öffentlichen  Dienst  nicht  weniger  untragbar  gemacht  als  ein  Beamter,
der  eine  solche  Strafe  bereits  durch  einen  einzigen  Rechtsverstoß  ver-
wirkt habe.

Ob das Beamtenverhältnis des Antragstellers mit dem Eintritt in die Lan-
desregierung - dann seien alle Straftaten ohnehin nach der Beendigung
des  Beamtenverhältnisses  begangen  worden  -  oder  erst  nach  seinem
Rücktritt  als  Finanzminister  geendet  habe,  könne  offenbleiben,  so  das
VG Koblenz.  Gehe man von Letzterem aus,  seien die Untreuetaten vor,
die  uneidliche  Falschaussage  vor  dem  Untersuchungsausschuss  des
Landtags Rheinland-Pfalz aber nach Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses  begangen  worden.  An  dem  Verlust  der  Pensionsansprüche  ändere
dies hingegen nichts,  so die  Verwaltungsrichter.  Anders als  der  Antrag-
steller  meine,  könne es  nicht  auf  eine isolierte  Betrachtung der  für  die
Taten vor und nach dem Ruhestandseintritt  festgesetzten Einzelstrafen
ankommen. Denn es ergebe sich ein nicht mit dem Gesetzeszweck (Inte-
grität  des Berufsbeamtentums und Ansehen des öffentlichen Dienstes)
vereinbarer Wertungswiderspruch, wenn ein Beamter, der zu einer Frei-
heitsstrafe  von  über  zwei  Jahren  verurteilt  und  dessen  Taten  vor  und
nach  der  Beendigung  seines  Beamtenverhältnisses  begangen  worden
seien,  gegenüber  demjenigen  privilegiert  würde,  der  sämtliche  Strafta-
ten nach dem Ende seines Beamtenverhältnisses begangen habe.

Gegen  diese  Entscheidung  steht  den  Beteiligten  die  Beschwerde  zum
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu.

Verwaltungsgericht Koblenz, Beschluss vom 18.11.2020, 5 L 904/20.KO
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Autonomes Fahren: Bundesregierung legt
Gesetzentwurf vor

Autonome Fahrzeuge sollen künftig bundesweit ohne einen physisch an-
wesenden  Fahrer  in  festgelegten  Betriebsbereichen  des  öffentlichen
Straßenverkehrs  im  Regelbetrieb  fahren  können.  Um  dafür  einen
Rechtsrahmen zu schaffen, hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf
"zur  Änderung  des  Straßenverkehrsgesetzes  und  des  Pflichtversiche-
rungsgesetzes - Gesetz zum autonomen Fahren" (BT-Drs. 19/27439) vor-
gelegt.

Damit die Potenziale dieser Technologien gehoben werden können und
die Teilhabe der Gesellschaft daran ermöglicht wird, bedarf es laut Bun-
desregierung  der  Umsetzung  weiterer  Schritte  zur  Einführung  entspre-
chender  Systeme  in  den  Regelbetrieb.  Anknüpfend  an  die  bisherigen
rechtlichen  Vorgaben  des  Achten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Straßen-
verkehrsgesetzes  zum  Betrieb  von  Kraftfahrzeugen  mit  hoch-  und  voll-
automatisierter Fahrfunktion stelle sich die Notwendigkeit dar, über die
im öffentlichen Straßenverkehr bereits mögliche Erprobung autonomer,
führerloser Fahrzeuge hinauszugehen und deren Regelbetrieb einzulei-
ten.

Zunächst sollen der Vorlage zufolge autonome Fahrzeuge dafür in fest-
gelegten Betriebsbereichen eingesetzt werden können. Mangels interna-
tionaler, harmonisierter Vorschriften brauche es bei derart weitreichen-
den technischen Entwicklungen Regelungen des  Gesetzgebers  zum Be-
trieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion sowie zu den An-
forderungen an die Beteiligten und an das Fahrzeug selbst.

Durch die Neuregelung würden dem autonomen Fahren Einsatzchancen
in verschiedenen Mobilitätsbereichen ermöglicht, schreibt die Bundesre-
gierung. Denkbar seien unterschiedliche Verwendungen im öffentlichen
Personenverkehr innerhalb der Kommunen. Dort könnten mit kleineren
und größeren Fahrzeugen verschiedene Personenbeförderungsbedarfe
abgedeckt werden. Im kommunalen Bereich eröffneten sich auch Mög-
lichkeiten für Dienst- und Versorgungsfahrten. Einen weiteren wesentli-
chen Einsatzbereich bildeten Anwendungsfälle in der Logistik. Daneben
seien  auch  Betriebsshuttles,  die  den  Mitarbeiterverkehr  übernehmen
sowie auch Fahrten zwischen medizinischen Versorgungszentren und Al-
ten- beziehungsweise Pflegeheimen vorstellbar.

Mit  dem Gesetz sollen die technischen Anforderungen an den Bau,  die
Beschaffenheit und die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit autonomen
Fahrfunktionen neu geregelt werden - ebenso wie die Prüfung und das
Verfahren  für  die  Erteilung  einer  Betriebserlaubnis  für  Kraftfahrzeuge
mit  autonomen Fahrfunktionen durch das Kraftfahrt-Bundesamt.  Gere-
gelt  werde des Weiteren der Umgang mit  den für  den Betrieb benötig-
ten Daten. Zudem werde der Begriff der Technischen Aufsicht bestimmt.
Diese  muss  laut  Bundesregierung  eine  natürliche  Person  sein,  die  im
Einzelfall  die Deaktivierung oder Freigabe von Fahrmanövern des Kraft-
fahrzeuges  mit  autonomer  Fahrfunktion  von  außen  vornehmen  kann.
Für die Technische Aufsicht  werde der Abschluss einer Haftpflichtversi-
cherung verlangt.

Deutscher Bundestag, PM vom 15.03.2021

Verkehrssicherungspflicht: "Unwichtige" Straßen
werden nur einmal die Woche gefegt

Kommt  ein  Fahrradfahrer  zu  Fall,  weil  er  einen  mit  Laub  bedeckten
Bordstein nicht erkannt hat,  so kann er nicht durchsetzen, von der Ge-
meinde (die verkehrssicherungspflichtig für den Bereich ist) Schadener-
satz  und  Schmerzensgeld  zu  erhalten.  Denn  sie  könne  nicht  generell
ständig alle Geh- und Radwege von Laubfall reinhalten, so das Hanseati-
sche OLG Bremen.

Die  Gemeinde  müsse  nicht  haften,  wenn  sie  belegen  könne,  einmal  in
der  Woche  den  Radweg  zu  reinigt  oder  reinigen  zu  lassen.  Nach  allge-
mein  anerkannter  Rechtsprechung  genügt  im  städtisch  bebauten  Be-
reich  grundsätzlich  ein  Reinigen  der  Wege  einmal  wöchentlich,  es  sei
denn,  es  handele  sich  um  Fußgängerzonen  oder  besonders  stark  ge-
nutzte Wege (was hier nicht der Fall war).

Hanseatische OLG Bremen, 1 U 4/18

Geblitzt werden bleibt teuer: Fehler bei StVO-Reform
macht Bußgelder nicht unzulässig

Ein  Fehler  bei  der  Reform  der  Straßenverkehrsordnung  (StVO)  macht
Bußgelder für zu schnelles Fahren nicht unzulässig. Dies geht aus einem
Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Zweibrücken hervor.
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Das Amtsgericht Grünstadt hat einen Autofahrer zu einer Geldbuße von
100 Euro verurteilt, vor allem, weil er im September 2019 auf der A6 mit
28  Stundenkilometer  nach  Toleranzabzug  mehr  unterwegs  war  als  die
dort erlaubten 100 Stundenkilometer.

Der  Betroffene  machte  beim  OLG  Zweibrücken  daraufhin  geltend,  die
im Jahr  2020  geänderte  StVO sei  wegen eines  Zitierfehlers  des  Verord-
nungsgebers nicht in Kraft getreten. Das Gericht müsse bei der Beurtei-
lung  einer  Ordnungswidrigkeit  wegen  §  4  Absatz  3  des  Gesetzes  über
Ordnungswidrigkeiten  berücksichtigen,  ob  ein  vorher  verbotenes  Ver-
halten inzwischen nicht mehr oder milder zu bestrafen ist. Deshalb wir-
ke  sich  der  Fehler  bei  der  StVO-Reform  auch  dann  zu  seinen  Gunsten
aus,  wenn die  Geschwindigkeitsübertretung schon vor  der  Gesetzesän-
derung begangen wurde. Weil es aus seiner Sicht keine gültige Bußgeld-
regelung mehr gebe, müsse er das Bußgeld nicht zahlen.

Das OLG hat die Rechtsbeschwerde zur Klärung dieser Frage zugelassen.
Im Ergebnis hat es entschieden, dass es bei dem Bußgeld bleibt. Der Be-
troffene habe zwar Recht,  dass ein milderes Gesetz auch auf zurücklie-
gende Taten anzuwenden sei. Es stimme auch, dass bei der Reform der
Straßenverkehrsordnung das so genannte Zitiergebot aus Artikel 80 Ab-
satz  1  Satz  3  Grundgesetz  nicht  ausreichend  beachtet  wurde.  Deshalb
seien die 2020 geänderten und im Bereich der Fahrverbote verschärften
Regeln im Straßenverkehr nicht in Kraft getreten. Das OLG hat aber ent-
schieden, dass damit weder die StVO noch der Bußgeldkatalog hinfällig
werden.  Stattdessen  gölten  die  bisherigen  Regelungen,  nach  denen
auch  der  Beschwerdeführer  verurteilt  worden  war,  weiter.  Es  sei  des-
halb weiter zulässig, Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Bußgeldern
in der bisherigen Höhe zu ahnden.

Pfälzisches  Oberlandesgericht  Zweibrücken,  05.11.2020,  1  OWi  2  Ss  Rs
124/20

Fahreignung: Auch nach der Probezeit muss ein
Aufbauseminar besucht werden

Überschreitet eine Fahranfängerin in der Probezeit mit ihrem Auto zwei-
mal  die  zulässige  Höchstgeschwindigkeit,  was  jeweils  einen  Punkt  im
Fahreignungsregister zur Folge hatte,  so muss sie auch dann an einem
Aufbauseminar teilnehmen, wenn ein solches erst 15 Monate nach der
letzten Geschwindigkeitsüberschreitung behördlich angesetzt wird.

Die junge Autofahrerin kann nicht argumentieren, der Zweck eines sol-
chen Seminars greife nur, wenn es "zeitnah" durchgeführt werde.

Das  Verwaltungsgericht  Koblenz  führte  aus,  dass  durch  das  Seminar
Fahranfänger  grundsätzlich  dazu  angehalten  werden  sollen,  ein  ver-
kehrsordnungsgemäßes Verhalten an den Tag zu legen. Das könne auch
noch nach einem etwas längeren Zeitraum erreicht werden.

VwG Koblenz, 4 K 612/20

Taschenrechner am Steuer ist verboten

Das Bedienen eines Taschenrechners durch einen Fahrzeugführer wäh-
rend der Fahrt  erfüllt  die  Voraussetzungen eines Verstoßes gegen § 23
Absatz  1a  Straßenverkehrsordnung  (StVO)  und  ist  deshalb  bußgeldbe-
wehrt. Dies stellt der Bundesgerichtshof (BGH) klar.

Ein  Autofahrer  war  vom Amtsgericht  zu  einer  Geldbuße verurteilt  wor-
den, weil er während der Fahrt einen Taschenrechner bedient hatte. Das
Oberlandesgericht (OLG) Hamm sah ebenfalls den Tatbestand des § 23
Absatz 1a StVO erfüllt, sich an einer entsprechenden Entscheidung aber
aufgrund der abweichenden Ansicht des OLG Oldenburg gehindert. Des-
wegen legte es die Sache dem BGH vor.

Dieser entschied, dass ein Taschenrechner der Regelung des § 23 Absatz
1a StVO unterfällt, weil es sich um ein elektronisches Gerät im Sinne der
Vorschrift  handele,  das  der  Information  dient.  Am  Steuer  dürfe  daher
kein Taschenrechner benutzt werden.

Gesetzliche  Grundlage  der  Entscheidung  sei  eine  Änderung  der  StVO
aus dem Jahr 2017. Bis dahin war laut BGH nur das Benutzen von Mobil-
und  Autotelefonen  am  Steuer  ausdrücklich  verboten.  Die  Neuregelung
habe das Verbot auf alle elektronischen Geräte erweitert,  die der Kom-
munikation,  Information und Organisation dienen.  Erfasst  seien außer-
dem  Geräte  der  Unterhaltungselektronik  und  Navigationsgeräte.  Sie
dürften vom Fahrzeugführer nur noch benutzt werden, wenn sie hierfür
weder  aufgenommen  noch  in  der  Hand  gehalten  werden.  Auch  dann
dürfe  der  Fahrer  den  Blick  nur  kurz  vom  Verkehr  abwenden  oder  er
müsse eine Sprachsteuerung nutzen.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 16.12.2020, 4 StR 526/19
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Gebrauchtwagenkauf: Rostiger Auspuff ist bei einem
10 Jahre alten Kleinwagen üblich

Der  Bundesgerichtshof  hat  entschieden,  dass  ein  durchgerosteter  Aus-
puff  bei  einem  älteren  gebrauchten  Kleinwagen  kein  Grund  ist,  vom
Kauf  zurückzutreten.  Denn  gewöhnlicher  Verschleiß  ist  kein  Sachman-
gel. Das gelte auch dann, wenn sich daraus durch weitere Abnutzung "in
absehbarer Zeit ein Erneuerungsbedarf ergibt".

In dem konkreten Fall beabsichtigte der Käufer eines Gebrauchtwagens
(hier ging es um einen 9 Jahre alten Wagen, mit knapp 85.000 gefahre-
nen  Kilometern  für  rund  5.500  Euro)  das  Fahrzeug  wieder  umzutau-
schen,  nachdem ihm kurz nach dem Kauf  laute Geräusche am Auspuff
auffielen  -  vergeblich.  Auch  eine  Reparatur  auf  Kosten  des  Verkäufers
konnte der Mann nicht durchsetzen.

Bei  einem fast zehn Jahre alten Kleinwagen mit mehreren Vorbesitzern
seien  auch  Durchrostungen  an  der  Auspuffanlage  als  normaler  Ver-
schleiß anzusehen. Damit liege kein Mangel vor.

BGH, VIII ZR 150/18

Hausratversicherung: Per Funksignal wird nicht
aufgebrochen

Wird der Koffer eines Piloten aus seinem Auto gestohlen, und gibt er an,
dass  vermutlich  sein  "Keyless-Go-System" (Funksignal)  geknackt  wurde,
so muss die Hausratversicherung nicht für den Schaden zahlen.

Steht im Versicherungsvertrag die Klausel, dass "(...) auch versicherte Sa-
chen  entschädigt  werden,  die  (...)  durch  Aufbrechen  eines  verschlosse-
nen  Fahrzeugs  entwendet  werden",  so  muss  die  Versicherungsgesell-
schaft nicht leisten. Das vermutete unbefugte Öffnen fällt nicht unter die
Versicherungsbedingungen.  Es  dürfen  nicht  nachträglich  Risiken  durch
Auslegung entgegen eines  eindeutigen Wortlauts  in  den Vertrag  aufge-
nommen werden.

AmG München, 274 C 7752/19

Bergtour abgebrochen: Kein Schadenersatz

Wer eine gebuchte Bergtour wegen gesundheitlicher Probleme abbricht,
hat gegen den Veranstalter der Tour keine Ansprüche auf Schadenersatz
für  nicht  mehr  in  Anspruch  genommene  Bergführerkosten  und  für  die
Kosten der selbst organisierten Rückreise. Dies hat das Amtsgericht (AG)
München entschieden.

Die Klägerin und ihr Ehemann buchten bei der Beklagten eine sechstägi-
ge geführte Bergtour zum Gesamtpreis von 2.030 Euro. Am zweiten Tag
wurde  die  Klägerin  eigenen  Angaben  zufolge  krank.  Nachdem  sich  ihr
Zustand  stetig  verschlechtert  hatte,  informierte  sie  die  Bergführer  am
vierten Tag der Tour darüber, dass sie die Tour nicht fortführen könne.
Ihre Bitte, sie ins Tal zu begleiten oder einen Hubschrauber zu organisie-
ren,  lehnten  die  Bergführer  ab.  Sie  könne den einfachen Abstieg  allein
machen. Der Ehemann setzte die Bergtour fort.

Nach 13 Stunden Rückweg und -fahrt zum Ausgangspunkt und dortiger
Übernachtung sei bei ihr ein beidseitiger Paukenerguss und eine fiebri-
ge akute Sinusitis  Maxiliaris  bestätigt  worden,  so die  Klägerin.  Sie  trägt
vor,  auf  einem  Ohr  keinen  Druckausgleich  mehr  durchführen  zu  kön-
nen,  sodass  ihr  unter  anderem  Flüge  unmöglich  geworden  seien.  Die
Bergführer hätten in eklatantem Maß ihre Pflichten verletzt, da sie eine
schwer kranke Person ihrem Schicksal überlassen hätten.

Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe die Tour am zweiten Tag auf
eigenen  Wunsch  fortgesetzt  und  verweist  darauf,  dass  sie  den  Abstieg
ins  Tal  dann  selbstständig  und  ohne  ihren  Mann  angetreten  habe.  Da
der Ehemann die Bergtour mit den Bergführern fortgesetzt hat, habe es
für die Bergführer keinerlei Anlass zur Annahme gegeben, dass die Klä-
gerin Hilfe benötige und den Abstieg nicht hätte allein meistern können.

Das AG München wies die Klage ab. Nach dem Vortrag der Klägerin sei
die Beistandspflicht nicht verletzt worden. Nach ihrer Darstellung sei die
Reise  auch nicht  mangelhaft  erbracht  worden,  weshalb  ein  Schadener-
satzanspruch ausscheide. Selbst wenn der Gesundheitszustand der Klä-
gerin und die Umstände der Rückkehr es erfordert hätten, dass die Klä-
gerin beim Abstieg von einem Bergführer begleitet wird, wären die Kos-
ten für  eine  Nichtinanspruchnahme des  Bergführers  dennoch nicht  als
Schadenersatzanspruch begründet. 
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Die  Klägerin  habe  eine  sechstägige  Bergtour  mit  Bergführer  gebucht.
Die  geplante Bergtour  mit  Bergführern sei  ihr  ab dem vierten Tag des-
halb nicht möglich gewesen, weil  dies ihr Gesundheitszustand nicht er-
laubt habe.

Dies liege nicht im Verantwortungsbereich der Beklagten, sondern dem
der  Klägerin,  so  das  AG.  Da  die  Bergtour  mit  den  anderen  Reisenden
durchgeführt wurde, seien die im Reisepreis enthaltenen Kosten für die
Bergführer  auch  angefallen.  Die  Beklagte  habe  sich  durch  die  im  eige-
nen  Verantwortungsbereich  liegende  Rückkehr  der  Klägerin  keine  Kos-
ten erspart. Auch wenn man unterstellt, dass es sinnvoll gewesen wäre,
dass  ein  Bergführer  die  Klägerin  bei  der  Rückkehr  begleitet,  wären  die
weiteren geltend gemachten Kosten auch entstanden, wenn die Klägerin
ein  Bergführer  begleitet  hätte.  Es  handele  sich  dabei  um  so  genannte
Sowieso-Kosten, die von der Beklagten nicht zu erstatten seien.

Das Urteil ist nach Berufungsrücknahme rechtskräftig.

Amtsgericht München, Urteil vom 13.07.2020, 123 C 5705/20, rechtskräf-
tig

Pferdetritt: Halter haftet trotz Vereinbarung einer
Reitbeteiligung

Das Landgericht  (LG)  München I  der  Klage  gegen eine  Pferdebesitzerin
wegen Schadenersatz  aus  Tierhalterhaftung  dem Grunde nach  stattge-
geben.  Die  Vereinbarung einer  Reitbeteiligung führe per  se nicht  zu ei-
nem Haftungsausschluss für den Halter des Pferdes. Über die berechtig-
te Höhe des Anspruchs sei noch nicht entschieden.

Die am Knie verletzte Reiterin hatte eine Reitbeteiligung an einer Araber-
Schimmelstute  der  Beklagten.  Als  sie  die  Stute  eines  Tages  putzte,
schlug  diese  plötzlich  aus  und  verletzte  die  Reiterin  am  rechten  Knie.
Kreuzband  und  Innenband  rissen.  Die  Klageseite  hat  Ansprüche  aus
Tierhalterhaftung geltend gemacht und Schadenersatz (Kosten der me-
dizinischen  Versorgung  sowie  der  Haushaltsführung  und  Schmerzens-
geld) in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro verlangt.

Die Beklagte hat ihre Haftung verneint. Sie meint, die Reiterin habe den
Unfall  selbst verschuldet.  Die Stute habe ausgeschlagen,  weil  die Reite-
rin  beim  Striegeln  eine  Bremse  auf  dem  Pferd  entdeckt  und  nach  der
Bremse geschlagen habe. Hierdurch habe sich das Pferd erschreckt. 

Die Beklagte hat des Weiteren eingewandt, mit dem Abschluss des Reit-
beteiligungsvertrags  sei  ein  Haftungsausschluss  zwischen  ihr  und  der
Reiterin vereinbart worden. Jedenfalls aber habe die Reiterin durch den
Vertrag  die  Aufsicht  über  das  Pferd  übernommen,  daher  trage  sie  zu-
mindest auch einen Teil der Verantwortung.

Das LG München I hat einen Haftungsausschluss zwischen Halterin und
Reitbeteiligung sowie ein mögliches Mitverschulden der verletzten Reite-
rin  zurückgewiesen.  Ein  nicht  ausdrücklich  im  Vertrag  geregelter  Haf-
tungsausschluss  zwischen  Pferdehalter  und  Reiter  sei  wegen  der  weit-
reichenden  Konsequenzen  nur  im  Ausnahmefall  anzunehmen.  Im  kon-
kreten  Fall  hätten  die  Parteien  explizit  vereinbart,  dass  die  Reiterin  als
Reitbeteiligung in die Haftpflichtversicherung der Pferdehalterin mit auf-
genommen  werden  sollte.  Bereits  dies  spreche  klar  gegen  einen  Haf-
tungsausschluss.

Die nach dem Reitbeteiligungsvertrag vereinbarte Verpflichtung der Rei-
terin,  eine  Unfallversicherung  für  das  Risiko  "Reiten"  abzuschließen,
spreche  ebenfalls  nicht  für  einen  Haftungsausschluss  auf  Seiten  der
Pferdehalterin. Der Abschluss einer solchen Unfallversicherung sei auch
neben der Halterhaftung sinnvoll.

Zudem habe der gehörte Sachverständige ausgeführt, der von der Pfer-
dehalterin vorgetragene Schlag der Reiterin auf die Kruppe des Pferdes
sei mit dem konkreten Tritt des Tieres nicht in Einklang zu bringen. Das
Pferd habe mit der linken Hintergliedmaße schräg nach vorne getreten,
was keine zu erwartende Reaktion des Tieres auf einen etwaigen Schlag
auf die Kruppe sei. Diesen Feststellungen des Sachverständigen sei das
LG vollumfänglich gefolgt. Ein Mitverschulden der Reiterin liege aus die-
sem Grund nicht vor.

Da zwischen den Parteien streitig ist, welche Verletzungen im Einzelnen
durch den Tritt des Pferdes verursacht wurden, sei die Haftung zunächst
nur  dem  Grunde  nach  festgestellt  worden.  Dieses  Grundurteil  sei  im
Wege der Berufung angreifbar.  Sofern es rechtskräftig wird, folge dann
das  so  genannte  Betragsverfahren  bezüglich  der  Höhe des  geltend  ge-
machten Schadenersatzes beziehungsweise Schmerzensgelds.

Landgericht  München  I,  Urteil  vom  17.12.2020,  20  O  2974/19,  nicht
rechtskräftig
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Coronabedingt geschlossenes Ladenlokal: Mieterin
muss nur reduzierte Miete zahlen

Für ein von staatlicher Schließungsanordnung ist aufgrund von Corona-
Schutzmaßnahmen  betroffenes  Ladenlokal  (nur)  ein  angepasster  Miet-
zins zu zahlen. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Dresden entschie-
den  und im zugrunde  liegenden Fall  die  Miete  während der  coronabe-
dingten Schließung um 50 Prozent reduziert.

Die Beklagte, die einen Textileinzelhandel betreibt, hat die Miete für den
Monat  April  2020 unter  Berufung darauf  nicht  gezahlt,  dass  sie  ihr  Ge-
schäft in der Zeit vom 19.03.2020 bis einschließlich 19.04.2020 aufgrund
ministerieller  Allgemeinverfügungen  vom  18.  Beziehungsweise
20.03.2020  nicht  öffnen  konnte.  Sie  meint,  die  Miete  sei  für  den  Zeit-
raum der Schließung auf "Null" reduziert und beruft sich dabei auf einen
Mangel des Mietobjekts (§ 536 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), hilfswei-
se  auf  Unmöglichkeit  der  Gebrauchsüberlassung  (§  326  BGB)  und
höchsthilfsweise  auf  eine  Reduzierung  der  Miete  im  Wege  der  Anpas-
sung  des  Mietvertrages  nach  den  Grundsätzen  der  Störung  der  Ge-
schäftsgrundlage (§ 313 BGB).

Das  Landgericht  Chemnitz  hat  die  Beklagte  zur  Zahlung  der  vollständi-
gen  Miete  verurteilt.  Die  hiergegen eingelegte  Berufung  hatte  teilweise
Erfolg.  Das  OLG geht  davon aus,  dass  es  auf  das  Vorliegen  eines  Man-
gels  des  Mietobjekts  nicht  ankomme  und  die  Vorschriften  der  Unmög-
lichkeit  keine  Anwendung  fänden.  Allerdings  sei  infolge  des  Auftretens
der  Corona-Pandemie  und  der  staatlichen  Schließungsanordnung  aus
den  Allgemeinverfügungen  vom  18.  beziehungsweise  20.03.2020  eine
Störung  der  (großen)  Geschäftsgrundlage  im  Sinne  des  §  313  Absatz  1
BGB des Mietvertrages vom 13./26.09.2013 eingetreten, die eine Anpas-
sung des Vertrages dahin auslöse, dass die Kaltmiete für die Dauer der
angeordneten Schließung auf  die Hälfte reduziert  werde.  Eine Reduzie-
rung der Kaltmiete um 50 Prozent sei gerechtfertigt, weil keine der Par-
teien eine Ursache für die Störung der Geschäftsgrundlage gesetzt oder
sie vorhergesehen habe. Es sei daher im vorliegenden Fall angemessen,
die damit verbundene Belastung gleichmäßig auf beide Parteien zu ver-
teilen.

Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

Oberlandesgericht Dresden, Urteil vom 24.02.2021, 5 U 1782/20

Wettbewerbsrecht: Kein "fliegender Gerichtsstand"
mehr

Gegen Wettbewerbsverstöße im Internet und anderen Telemedien kann
nicht mehr bundesweit im Rahmen des "fliegenden Gerichtsstands" vor-
gegangen werden.  Dies macht das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf
deutlich.

Ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen verlangte von einem Unter-
nehmen  mit  Sitz  in  Rheinland-Pfalz  Unterlassung  angeblich  irreführen-
der  Werbung  auf  verschiedenen  Kanälen  (Fernsehen,  Internet,  Print).
Das Landgericht (LG) Düsseldorf bejahte seine Zuständigkeit und unter-
sagte mit einstweiliger Verfügung vom 15.01.2021 die Werbung.

Die  Antragsgegnerin,  das  werbende  Unternehmen,  wandte  sich  mit  ei-
ner  sofortigen  Beschwerde  gegen  diese  Entscheidung,  soweit  sie  Wer-
bung im Internet und anderen Telemedien betraf.  Sie hält  das LG Düs-
seldorf für unzuständig.

Die sofortige Beschwerde hatte keinen Erfolg, weil sie nicht das richtige
Rechtsmittel gegen die Entscheidung ist. Das OLG Düsseldorf hat jedoch
deutlich gemacht, dass die Zuständigkeitsfrage anders zu beurteilen sei.
Es  verweist  insofern  auf  die  am  02.12.2020  in  Kraft  getretene  Neufas-
sung der Zuständigkeitsregeln in § 14 des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb.

Vormals sei es möglich gewesen, Wettbewerbsverstöße, die über das In-
ternet  oder  andere  Telemedien  bundesweite  Auswirkungen  hatten,  im
Rahmen  des  "fliegenden  Gerichtsstands"  auch  bundesweit  geltend  zu
machen.  Düsseldorf  sei  vor  diesem  Hintergrund  einer  der  bundesweit
führenden Gerichtsstandorte in Wettbewerbsstreitsachen. Die Neurege-
lung beschränke die gerichtliche Zuständigkeit nunmehr örtlich auf den
Bezirk, in dem der angeblich gegen die Regeln Verstoßende seinen Allge-
meinen Gerichtsstand hat, zum Beispiel seinen Wohnsitz.

Das LG habe diese Beschränkung auf Fälle begrenzt gesehen, in denen
lediglich  internetspezifische  Wettbewerbsverstöße  geltend  gemacht
werden. Da dies vorliegend nicht der Fall gewesen sei, habe es den "flie-
genden  Gerichtsstand"  weiterhin  als  gegeben  erachtet.  Der  Wettbe-
werbssenat  des  OLG  Düsseldorf  dagegen  sieht  keinen  Raum  für  eine
solche  einschränkende  Lesart  der  neuen  Vorschrift.  Danach  wäre  im
vorliegenden Fall ein Gericht in Rheinland-Pfalz zuständig.
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Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluss vom 16.02.2021, I-20 W 11/21

Preiswerbung für Fitnessstudio-Vertrag ohne
Einbeziehung quartalsweise anfallender
Servicegebühr unlauter

Preisangaben in der Werbung müssen den Gesamtpreis ausweisen, der
vom Verbraucher für die Leistung zu zahlen ist. Die Preiswerbung für ei-
nen  Fitnessstudio-Vertrag  ohne  Einbeziehung  einer  quartalsweise  zu
zahlenden Servicegebühr verstößt gegen diese Verpflichtung und ist un-
lauter. Der Verletzer kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sich
Wettbewerber  ebenso  verhalten  wie  er.  Das  Oberlandesgericht  (OLG)
Frankfurt am Main hat deshalb die Berufung eines Fitnessstudios gegen
eine Unterlassungsverpflichtung zurückgewiesen.

Die  Parteien  streiten  um Preisangaben für  einen  Fitnessstudio-Vertrag.
Die Beklagte betreibt ein Fitnessstudio im Großraum Frankfurt. Sie warb
für Mitgliedschaften mit einem Monatspreis von "Euro 29,99 bei 24-Mo-
nats-Abo". Die Angabe war durch ein Sternchen gekennzeichnet, das auf
der  rechten  Seite  kleingedruckt  mit  dem  Hinweis  "zzgl.  9,99  Euro
Servicegebühren/Quartal" aufgelöst wurde.

Das  Landgericht  hatte  die  Beklagte  zur  Unterlassung der  geschilderten
Preiswerbung  verurteilt.  Ihre  hiergegen  gerichtete  Berufung  hatte  vor
dem OLG keinen Erfolg. Die angegriffene Werbung sei wegen Verstoßes
gegen die Preisangabenverordnung (PAngV) unlauter, so das OLG. Preis-
angaben sollten  "durch eine  sachlich  zutreffende und vollständige  Ver-
braucherinformation  Klarheit  über  die  Preise  und  ihre  Gestaltung  ge-
währleisten".  Die  Beklagte  habe  den  Verbrauchern  gegenüber  in  der
Werbung den Gesamtpreis angeben müssen, dies jedoch nicht getan.

Der  Gesamtpreis  sei  gemäß  höchstrichterlicher  Rechtsprechung  das
"tatsächlich  zu  zahlende  Gesamtentgelt",  das  heißt  einschließlich  Um-
satzsteuer und sonstiger Preisbestandteile.  Hier hätte die Beklagte den
Gesamtpreis unter Einbeziehung der Servicegebühr ausweisen müssen.
Es  genüge  nicht,  einen  Teilpreis  zu  nennen  und  einen  weiteren  Betrag
anzugeben, den der Kunde hinzurechnen muss, um den Gesamtpreis zu
ermitteln. Dies komme allenfalls in Betracht, wenn der zusätzlich zu zah-
lende  Preis  unschwer  erkennbar  sei  und  die  Aufspaltung  keinen  nen-
nenswerten Einfluss auf die Verbraucherentscheidung habe. Davon kön-
ne hier jedoch nicht ausgegangen werden.

Der  Hinweis  auf  die  Servicegebühr  und  die  zugrunde  liegenden  Kondi-
tionen seien  nicht  so  deutlich  erkennbar,  dass  der  Verbraucher  diesen
weiteren  Preisbestandteil  ohne  Weiteres  erkenne.  Gerade  die  druck-
technische Gestaltung spreche dagegen. Mit ihr werde vielmehr der un-
ter der psychologisch wichtigen Schwelle von 30 Euro liegende monatli-
che  Preis  von  29,99  Euro  hervorgehoben.  Lediglich  ein  Sternchen  ver-
weise  auf  die  obligatorisch  anfallende  Servicegebühr,  die  zudem  deut-
lich kleiner dargestellt und quer gedruckt sei.

Durch  diesen  Verstoß  habe  sich  die  Beklagte  auch  unlauter  verhalten.
Ihr  Verhalten  eigne  sich  zu  einer  spürbaren  Beeinträchtigung  der  Ver-
braucherinteressen.  Ohne  Erfolg  verweise  die  Beklagte  darauf,  andere
Wettbewerber würden ebenso handeln, weshalb die Verbraucher hieran
gewöhnt  seien.  "Die  Tatsache,  dass  sich  auch  eine  Vielzahl  anderer
(nicht aller!) Wettbewerber rechtswidrig verhalten, kann nicht dazu füh-
ren,  mit  diesem  Argument  die  Spürbarkeit  zu  verneinen",  betont  das
OLG.  Andernfalls  würde  dies  dazu  führen,  "dass  die  Verfolgung  von
Wettbewerbsverstößen,  die  eine  ganze  Branche  regelmäßig  begeht,
nicht  mehr  möglich  wäre".  Ein  solches  Ergebnis  entspreche  nicht  dem
Schutzzweck des UWG.

Die  Entscheidung  ist  nicht  rechtskräftig.  Die  Beklagte  kann  mit  der  Be-
schwerde die Zulassung der Revision beim Bundesgerichtshof begehren.

Oberlandesgericht  Frankfurt  am  Main,  Urteil  vom  04.02.2021,  6  U
269/19, nicht rechtskräftig
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